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Aktiva

Vorjahr
€ € T€

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 2.742.276,95 2.235 

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 31.695.202,46 32.419 
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen 857.190,35 254 
3. Verteilungsanlagen 243.838.498,64 233.282 
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.088.888,97 3.015 
5. Anlagen im Bau 15.599.768,05 15.199 

295.079.548,47 284.169 

297.821.825,42 286.404 

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.961.264,60 4.807 
2. Unfertige Leistungen 355.859,43 635 
3. Waren 3.945,01 4 

5.321.069,04 5.446 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.407.310,60 8.154 
2. Sonstige Vermögensgegenstände 78.924,80 379 

9.486.235,40 8.533 

III. Guthaben bei Kreditinstituten 64,89 0 

14.807.369,33 13.979 

 312.629.194,75 300.383 

Bilanz der swa Netze GmbH, Augsburg,
zum 31. Dezember 2023

31. Dezember 2023



        

Passiva

Vorjahr
€ € T€

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 30.000.000,00 30.000 

II. Kapitalrücklage 56.436.929,00 56.437 
86.436.929,00 86.437 

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse
zum Anlagevermögen 56.871.043,06 57.350 

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 20.227.187,04 12.992 

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 300.890,03 799 
2. Erhaltene Anzahlungen 17.421,00 0 
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.984.385,98 17.673 
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 128.437.667,86 122.464 
5. Sonstige Verbindlichkeiten 2.346.222,78 938 

- davon aus Steuern: 2.254.274,36 € (Vorjahr: 695 T€)
149.086.587,65 141.874 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 7.448,00 1.730 

312.629.194,75 300.383 

31. Dezember 2023
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2023 Vorjahr
€ € T€

1. Umsatzerlöse 187.137.453,38 174.999 

2. Veränderung des Bestands an  -279.043,62 79 
unfertigen Leistungen

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4.425.845,93 4.043 

4. Sonstige betriebliche Erträge 10.094.233,77 5.269 
201.378.489,46 184.390 

5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be- -35.613.172,81 -37.146 

triebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -86.194.601,54 -79.405 

-121.807.774,35 -116.551 

6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -28.005.572,13 -26.988 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung -8.145.604,34 -8.116 
- davon für Altersversorgung: -2.343.795,60 €

(Vorjahr: -2.329 T€)
-36.151.176,47 -35.104 

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen -28.920.507,66 -22.967 

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.710.848,15 -4.011 

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9.654,38 0 

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.952.729,64 -2.981 
- davon an verbundene Unternehmen:

-3.878.712,51 € (Vorjahr: -2.877 T€)

11. Ergebnis nach Steuern 5.845.107,57 2.776 

12. Sonstige Steuern -174.098,40 -174 

13. Ergebnis vor Gewinnabführung 5.671.009,17 2.602 

14. Aufgrund eines Gewinnabführungs-
vertrags abgeführter Gewinn -5.671.009,17 -2.602 

15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 

Gewinn- und Verlustrechnung der swa Netze GmbH, Augsburg,
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
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Anhang 

swa Netze GmbH, 
Augsburg, 

zum 31. Dezember 2023 
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A. Allgemeine Angaben 

Die swa Netze GmbH, mit Sitz in Augsburg, ist in das Handelsregister beim Amtsgericht 
Augsburg unter der Nr. HRB 29882 eingetragen. Die Gesellschaft ist ein Tochterunterneh-
men der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Augsburg, die 100% der Anteile an der Ge-
sellschaft hält. 

Der Jahresabschluss ist unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für 
Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff. HGB sowie der Regelungen des GmbHG und unter 
Berücksichtigung der ergänzenden Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) aufgestellt. Die Besonderheiten bei Versorgungsunternehmen wurden durch die 
Hinzufügung von Bilanzposten berücksichtigt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde 
nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzli-
chen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzu-
bringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- 
und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt. 

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine große Kapi-
talgesellschaft. 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und linear 
entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. 

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmä-
ßige Abschreibungen, bewertet. Die Herstellungskosten enthalten neben den direkt zure-
chenbaren Kosten auch anteilige Gemeinkosten. Vom Wahlrecht, angemessene Teile der 
Verwaltungs- und Gemeinkosten einzubeziehen, wurde Gebrauch gemacht. Die Sachanla-
gen werden linear abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaf-
fungskosten bis 800,00 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Vermögensge-
genstände mit Anschaffungskosten bis zu 250,00 € werden sofort als Aufwand erfasst. Er-
neuerungsmaßnahmen im Leitungsbau Strom und Gas werden ab einer Leitungslänge von 
100 m aktiviert. 

Für das Sachanlagevermögen bestehen im Wesentlichen folgende Nutzungsdauern: 
· Gebäude     10 - 50 Jahre 
· Verteilungsanlagen Strom   10 - 35 Jahre 
· Verteilungsanlagen Gas   10 - 30 Jahre (längstens bis 31.12.2040) 
· Verteilungsanlagen Fernwärme  10 - 25 Jahre 
· Messgeräte       5 - 15 Jahre 
· Betriebs- und Geschäftsausstattung    5 - 15 Jahre 



             

swa Netze GmbH, 
Augsburg 

Bis zum 31. Dezember 2002 wurden Baukostenzuschüsse als Ertragszuschuss passiviert 
und über 20 Jahre aufgelöst. Seit dem 1. Januar 2003 werden erhaltene Baukostenzu-
schüsse in einem Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen pas-
siviert und über die Nutzungsdauer der entsprechenden Vermögensgegenstände ertrags-
wirksam aufgelöst. 

Bei den Vorräten erfolgt der Ansatz der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und der Waren zu 
durchschnittlichen Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Marktwerten. Unfertige Leistun-
gen werden unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit Herstellungskosten bewertet, die 
neben den Einzelkosten auch angemessene Teile der Verwaltungs- und Gemeinkosten ent-
halten. Damit wird das Wahlrecht nach § 255 Abs. 2 Satz 3 ausgeübt. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. dem nied-
rigeren beizulegenden Wert bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken sind durch entspre-
chende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Im Hinblick auf das allgemeine Kreditrisiko 
ist eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen worden. Die im Rahmen der Jahresver-
brauchsabrechnung erhaltenen Abschlagszahlungen auf noch nicht endgültig abgerechnete 
Netznutzungsentgelte werden von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abge-
setzt. 

Abrechnungen der Netznutzung an Kunden mit Jahresverbrauchsabgrenzung erfolgen mit-
tels einer rollierenden Ablesung. Die sich auf Basis der Ablesung ergebende Abnahme-
menge wird den Kunden abzüglich geleisteter Abschlagszahlungen in Rechnung gestellt. 
Die zum Stichtag noch nicht abgelesene Menge wird durch eine Hochrechnung kundenin-
dividuell unter Berücksichtigung saisonaler Verbrauchsschwankungen ermittelt und mit dem 
gültigen Preis der Netznutzung bewertet. 

Im Rahmen des Konzernclearings in der swa-Gruppe werden die Forderungen gegen Toch-
terunternehmen der Stadtwerke Augsburg Holding GmbH, Augsburg, an die Konzernober-
gesellschaft Stadtwerke Augsburg Holding GmbH abgetreten. Gleichzeitig werden sämtli-
che Verbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen von der Konzernobergesellschaft 
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH übernommen. Durch entsprechende Nettingvereinba-
rungen resultiert eine Aufrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstich-
tag. 

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 S. 2 HGB angesetzt. Die Rückstellungen berücksich-
tigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Dabei wurden die voraus-
sichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt. Soweit die 
Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine 
Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wur-
den die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet. 
Der Zeitraum für die Durchschnittsbildung des Rechnungszinses für Altersvorsorge- bzw. 
Pensionsrückstellungen beträgt 10 Jahre. 
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Die Rückstellungen für Ruhegelder für Beamte sind nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen unter Berücksichtigung eines Rechnungszinssatzes von 1,82 % (Vorjahr 
1,78 %) sowie der Heubeck - Richttafeln 2018 G bei Anwendung des Teilwertverfahrens 
gebildet worden. Der Rückstellungsbetrag wurde unter Einbeziehung von Trendannahmen 
hinsichtlich der zukünftigen Anwartschafts- bzw. Rentenentwicklung (3,00 %, Vorjahr 
3,00 %) ermittelt. Weiterhin wurde ein Gehaltstrend in Höhe von 3,00 % (Vorjahr 3,00 %) 
berücksichtigt. Der Unterschiedsbetrag zwischen Ansatz der Rückstellungen nach Maß-
gabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 10 Ge-
schäftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden 
durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 7 Geschäftsjahren beträgt 6 T€. 

Die Berechnung der Rückstellungen für Beihilfeleistungen beruht auf der Grundlage der 
Heubeck - Richttafeln 2018 G. Die Bewertung erfolgt nach dem Teilwertverfahren bei einer 
durchschnittlichen mittleren Restlaufzeit von 15 Jahren mit einem Rechnungszins von 
1,74 % (Vorjahr 1,44 %). Für die Bewertung wurde ein Krankheitskostentrend von 2,00 % 
(Vorjahr 2,00%) angenommen. 

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen sind auf der Grundlage versicherungs-
mathematischer Berechnungen unter Berücksichtigung der Heubeck - Richttafeln 2018 G 
gebildet. Bei der Bewertung wurde der Zinssatz für eine durchschnittliche Restlaufzeit von 
1 Jahr angesetzt. Der Rechnungszinssatz wurde mit 0,99 % (Vorjahr 0,42 %) und der Ge-
haltstrend mit 3,00 % (Vorjahr 3,00 %) berücksichtigt. Bei der Bewertung der Aufstockungs-
zahlungen wurde der volle Barwert der Verpflichtung angesetzt. 

Die Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen sind ebenfalls auf der Grundlage versiche-
rungsmathematischer Berechnungen unter Berücksichtigung der Heubeck - Richttafeln 
2018 G nach dem Teilwertverfahren gebildet. Sie wurden mit dem von der Deutschen Bun-
desbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre 
abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253 Abs. 
2 Satz 2 HGB). Der Zinssatz beträgt 1,74 % (Vorjahr 1,44 %). Bei der Bewertung der Jubi-
läumsrückstellungen wurde die mögliche Betriebszugehörigkeit nach dem RV-Altersgren-
zenanpassungsgesetz berücksichtigt. Für die Berücksichtigung der Fluktuation wurden un-
ternehmensspezifische alters- und geschlechtsabhängige Fluktuationswahrscheinlichkeiten 
angesetzt. 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. 

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Abschlussstich-
tag bilanziert, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 
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C. Erläuterungen zur Bilanz 

Anlagevermögen 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anla-
genspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt. Die Darstellung des Anlagevermögens wurde 
gemäß § 265 HGB um branchentypische Posten erweitert. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen die Verrechnung von Netznut-
zungsentgelten an fremdversorgte Kunden im Netzgebiet der Gesellschaft. Dieser Posten 
enthält erhaltene Abschlagszahlungen auf noch nicht endgültig abgerechnete Netznut-
zungsentgelte in Höhe von 15,7 Mio. € (Vorjahr 15,8 Mio. €). 

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Ansprüche auf Rücker-
stattungen im Rahmen von EEG- und KWK-Ausgleichszahlungen aus Monats- und Jahres-
abrechnungen. 

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb 
eines Jahres fällig. 

Latente Steuern 

Aufgrund der steuerlichen Organschaft fallen etwaige latente Steuern beim Organträger 
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH, Augsburg, an. 

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 

Dieser Posten beinhaltet Baukostenzuschüsse für anteilige Netzkosten und Hausan-
schlüsse sowie Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen. Die Auflösung des Sonder-
postens erfolgt analog der Abschreibungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstan-
des. Im Berichtsjahr wurden 6,2 Mio. € ertragswirksam aufgelöst und 5,8 Mio. € zugeführt. 
Die Auflösung in Höhe von 6,2 Mio. € beinhaltet die außerplanmäßige Auflösung von 
2,1 Mio. € aufgrund der Nutzungsdauerverkürzung des Gasnetzes. 

Sonstige Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Ruhegelder (1,5 Mio. €, Vor-
jahr 1,5 Mio. €) und Beihilfeverpflichtungen für Beamte (0,3 Mio. €, Vorjahr 0,3 Mio. €). 
Weitere wesentliche Rückstellungen sind Personalverpflichtungen aus Altersteilzeitverträ-
gen in Höhe von 0,5 Mio. € (Vorjahr 1,1 Mio. €). Für Verpflichtungen aus Urlaubsrückstän-
den, Überstunden und Gleitzeitüberhängen sowie zugesagten Jubiläumszuwendungen wur-
den insgesamt 1,9 Mio. € (Vorjahr 1,9 Mio. €) zurückgestellt. Ausstehende Beiträge zur Be-
rufsgenossenschaft wurden in Höhe von 0,3 Mio. € (Vorjahr 0,3 Mio. €) berücksichtigt. 
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Für die Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter wurde im Geschäftsjahr 2023 0,3 Mio.€ (Vorjahr 
0,0 Mio. €) passiviert. 

Für vermiedene Netzentgelte wurden 0,2 Mio. € (Vorjahr 0,3 Mio. €), für ausstehende Rech-
nungen 0,3 Mio. € (Vorjahr 0,3 Mio. €), für Ausgleichszahlungen an Energielieferanten und 
Umlagen an den Übertragungsnetzbetreiber bzw. Rückzahlungen an Anlagenbetreiber wur-
den insgesamt 14,5 Mio. € (Vorjahr 6,6 Mio. €) sowie für Prozessrisiken 0,2 Mio. € (Vorjahr 
0,5 Mio. €) zurückgestellt. Die restlichen Rückstellungspositionen sind von untergeordneter 
Bedeutung. 

Verbindlichkeiten 

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 hinsichtlich ihrer Restlaufzei-
ten ist aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich. Gewährte Sicherheiten 
bestanden zum 31.12.2023 nicht. Die Vorjahresbeträge sind in Klammern vermerkt. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten resultieren aus Darlehensverträgen vor der 
Ausgliederung aus dem Eigenbetrieb in die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH. Sie wur-
den im Rahmen des Übergangs des Teilbetriebs Verteilnetze von der Stadtwerke Augsburg 
Energie GmbH auf die swa Netze GmbH übertragen. 

Restlaufzeit 
Gesamtbetrag < 1 Jahr 1 bis 5 Jahre > 5 Jahre 

T€ T€ T€ T€ 

1. Verbindlichkeiten gegenüber 301 301 0 0 
Kreditinstituten (799) (499) (300) (0) 

2. Erhaltene Anzahlungen  17 17 0 0 
auf Bestellungen (0) (0) (0) (0) 

3. Verbindlichkeiten aus Lieferung 17.984 17.984 0 0 

und Leistung (17.673) (17.657) (16) (0) 

4. Verbindlichkeiten gegenüber 128.438 5.713 51.219 71.506 

verbundenen Unternehmen (122.464) (20.537) (37.880) (64.047) 

5. Sonstige Verbindlichkeiten          2.346         2.346 0 0 
(938) (938) (0) (0) 

davon aus Steuern: 

31.12.2023: 2.254 T€; 31.12.2022: 695 T€ 

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 
31.12.2023: 0 T€; 31.12.2022: 6 T€ 

149.086 26.361 51.219 71.506 

(141.874) (39.631) (38.196) (64.047) 
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Auf Grundlage der bestehenden Nettingvereinbarung wird der Bilanzposten Verbindlichkei-
ten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 128,4 Mio. € (Vorjahr 122,5 Mio. €) 
aufgerechnet. 

Er setzte sich zusammen aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 
(166,3 Mio. €, Vorjahr 164,1 Mio. €) sowie Forderungen gegenüber verbundene Unterneh-
men (38,0 Mio. €, Vorjahr 41,6 Mio. €). 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wiederum enthalten im We-
sentlichen Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 134,3 Mio. € (Vorjahr 112,9 Mio. €) und 
Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pooling in Höhe von 10,5 Mio. € (Vorjahr 31,5 Mio. €). Die 
restlichen Positionen betreffen den Liefer- und Leistungsbereich. In 2023 ist in den Verbind-
lichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen auch eine Verbindlichkeit aus der Ergeb-
nisabführung in Höhe von 5,7 Mio. € (Vorjahr 2,6 Mio. €) enthalten. Die Forderungen ge-
genüber verbundenen Unternehmen betreffen den Liefer- und Leistungsbereich. 

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. 

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen stellt sich wie folgt dar: 

verbundene 
Unternehmen fremde Dritte Summe 

2023 2022 2023 2022 2023 2022 
Umsatzerlöse T€ T€ T€ T€ T€ T€ 
Netznutzungserlöse Strom 44.765 42.723 48.320 43.195 93.085 85.918 

Netznutzungserlöse Gas 23.419 19.679 15.365 11.686 38.784 31.365 

Netznutzungserlöse Fernwärme  13.880                11.485 - - 13.880 11.485 

Stromverkauf und Ausgleichs EEG/KWK 772 755 9.076 12.162 9.848 12.917 

erbrachte Dienstleistungen 26.533 24.927 1.846 1.976 28.379 26.903 

Sonstige 1.808 4.659 1.353 1.752 3.161 6.411 

Gesamt 111.177 104.228 75.960 70.771 187.137 174.999 

Sonstiges: Biogas, Vermietungen, Mehr-/Mindermengen, Rückvergütung KWK-Zuschlag, Marktprämie 

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Sie enthalten periodenfremde Erstattungen für 
Energie- und Stromsteuer in Höhe von 41 T€ (Vorjahr 47 T€). 
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Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus der planmäßigen 
Auflösung von Investitionszuschüssen (4,1 Mio. €, Vorjahr 3,4 Mio. €) und aus der außer-
planmäßigen Auflösung der Zuschüsse in Verbindung mit der außerplanmäßigen Abwer-
tung des Gasverteilnetzes (2,1 Mio. €, Vorjahr 1,1 Mio. €). Der Posten beinhaltet außerdem 
periodenfremde Erträge in Höhe von 1,3 Mio. € (Vorjahr 0,3 Mio. €). Diese resultieren haupt-
sächlich aus der Auflösung von Rückstellungen sowie dem Zahlungseingang auf ausge-
buchte Forderungen. 

Materialaufwand 

Der Materialaufwand beinhaltet die Kosten für die Netznutzung fremder Netze (37,4 Mio. €, 
Vorjahr 32,8 Mio. €), Aufwendungen für bezogene Leistungen gegenüber Dritten 
(17,7 Mio. €, Vorjahr 15,9 Mio. €) sowie den Energiebezug und die Vergütungen an 
Stromeinspeiser nach KWKG und EEG, Marktprämien und vermiedene Netzentgelte 
(27,1 Mio. €, Vorjahr 27,4 Mio. €). Des Weiteren betragen die Vergütungen für Energiebezug 
an verbundene Unternehmen 3,7 Mio. € (Vorjahr 4,8 Mio. €). 

Die Aufwendungen aus der Verrechnung weiterer Dienstleistungen sowie Dienstleistungs-
verträgen mit verbundenen Unternehmen sind mit 19,2 Mio. € (Vorjahr 18,3 Mio. €) hier 
ebenfalls enthalten. 

Der Aufwand für die Konzessionsabgabe beläuft sich auf 11,9 Mio. € (Vorjahr 12,5 Mio. €). 

Im Materialaufwand sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 290 T€ enthalten. 

Personalaufwand 

In den sozialen Abgaben sind Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von 
2,3 Mio. € (Vorjahr 2,3 Mio. €) enthalten. 

Im Jahresdurchschnitt waren im Berichtsjahr 287 Angestellte (Vorjahr 287) und 196 gewerb-
liche Mitarbeiter (Vorjahr 199), davon 1 Mitarbeiter als geringfügig Beschäftigter (Vorjahr 1) 
und 27 Werkstudierende (Vorjahr 28), im Unternehmen beschäftigt. In einem Ausbildungs-
verhältnis standen durchschnittlich 50 (Vorjahr 55) Auszubildende. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen in 
Höhe von 2,1 Mio. € (Vorjahr 1,8 Mio. €), die hauptsächlich aus Anlagenabgängen 
(0,6 Mio. €, Vorjahr 0,6 Mio. €) und der Wertberichtigung von Forderungen (1,0 Mio. €, Vor-
jahr 1,0 Mio. €) resultieren. 
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Außerplanmäßige Abschreibungen 

Im Geschäftsjahr wurde eine außerplanmäßige Abschreibung auf Verteilungsanlagen des 
Gasnetzes (7,4 Mio. €), aufgrund der bis 2040 (Bayern)/2045 (bundesweit) geplanten Kli-
maneutralität und der damit einhergehenden geplanten Stilllegung der Gasverteilnetze 
durchgeführt. Zudem mussten defekte Gasarmaturen in Höhe von 1,7 Mio. € außerplanmä-
ßig abgeschrieben werden. 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Die Zinsaufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 
(Ruhegelder, Beihilfen, Jubiläums- und Altersteilzeitverpflichtungen) in Höhe von 0,1 Mio. € 
(Vorjahr 0,1 Mio. €). Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen sind in Höhe von 
3,9 Mio. € (Vorjahr 2,9 Mio. €) ausgewiesen. 

Jahresergebnis (vor Abführung) 

Das Ergebnis in Höhe von 5,7 Mio. € (Vorjahr 2,6 Mio. €) wird aufgrund eines Gewinnab-
führungsvertrags mit der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH (Gesellschafter) an diese 
abgeführt. 

E. Sonstige Angaben 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Das Bestellobligo gegenüber fremden Lieferanten und Dienstleistern beläuft sich am Bilanz-
stichtag auf 51,9 Mio. € (Vorjahr 66,8 Mio. €). 

Weitere finanzielle Verpflichtungen für das Jahr 2023 bestehen gegenüber der Stadtwerke 
Augsburg Holding GmbH aus einem Vertrag zur Inanspruchnahme von kaufmännischen 
und sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 16,2 Mio. €. Mietverträge und deren finanziel-
len Verpflichtungen existieren für Gebäude in Höhe von 0,2 Mio. € und für Fuhrpark und IT-
Geräte in Höhe von 2,4 Mio. €. 

Aus einem Vertrag mit der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH für technische Dienstleis-
tungen (Fernwärmenetz) resultieren Verpflichtungen für 2023 in Höhe von 0,4 Mio. €. Des 
Weiteren bestehen Mietverträge für Gebäude in Höhe von 0,1 Mio. € und für Kabel in Höhe 
von 1,4 Mio. €. 

Gegenüber der Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH bestehen finanzielle Verpflichtungen 
für 2023 in Höhe von 0,2 Mio. € aus einem Vertrag zur Unterstützung der Leitstelle Wasser 
und der zentralen Störungsannahmestelle. 
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Die swa Netze GmbH ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse der Bayerischen Gemeinden 
(ZVK). Alle Mitarbeiter sind im Rahmen der satzungsmäßigen Bestimmungen und des Ver-
sorgungsvertrages bei der ZVK versichert (mittelbare Versorgungszusagen). Die Umlage 
zur ZVK wurde 2023 mit einem Beitragssatz von 3,75% und einem Zusatzbeitrag von 4,00% 
aus den zusatzversorgungspflichtigen Entgelten von 27,4 Mio. € errechnet. Der Beitrags-
satz für die Umlage bleibt für das Jahr 2024 unverändert bei 3,75%. Der Zusatzbeitrag re-
duziert sich auf 3,76 %, jedoch wird gleichzeitige ein zusätzlicher Beitrag von 0,24 % erho-
ben. 

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG 

Im Berichtsjahr wurden Geschäfte größeren Umfangs mit verschiedenen verbundenen Un-
ternehmen getätigt. Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus nach-
folgender Übersicht: 

Erbrachte Leistungen: 

an die Stadtwerke Augsburg Holding GmbH 
- Dienstleistungen 0,7 Mio. € 
- Vermietungen 0,8 Mio. € 
an die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH 
- Netznutzung/Energieverrechnungen 82,7 Mio. € 
- Dienstleistungen 9,2 Mio. € 
an die Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH 
- Dienstleistungen (vor allem Bauleistungen) 16,4 Mio. € 
- Vermietungen    0,1 Mio. € 

an die Stadtwerke Augsburg Verkehrs-GmbH 
- Dienstleistungen  0,2 Mio. € 
- Vermietungen  0,3 Mio. € 
an die Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH 
- Dienstleistungen  0,1 Mio. € 
an die Stadtwerke Augsburg KreativWerk GmbH & Co KG 
- Dienstleistungen  0,1 Mio. € 

Empfangene Leistungen: 

von der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH 
- aus Energiebezug 3,8 Mio. € 
- aus Dienstleistungen 2,7 Mio. € 
- Gebäudemieten 0,1 Mio. € 
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von der Stadtwerke Augsburg Holding GmbH 
- kaufmännische und sonstige Dienstleistungen  13,3 Mio. € 
- Fuhrparkmieten  1,2 Mio. € 
- IT-Leistungen 1,2 Mio. € 
- Gebäudemieten  0,2 Mio. € 
- aus Energiebezug (Treibstoffe) 0,2 Mio. € 
von der Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH 
- aus Energiebezug 0,1 Mio. € 
- aus Dienstleistungen für die Leitstelle 0,2 Mio. € 

Organe der Gesellschaft 

Aufsichtsrat: 

Leo Dietz, Gastronom, Vorsitzender (zum 26.06.2023 wieder benannt) 
Wolfgang Klopf, stellvertretender Vorsitzender, freigestellter Betriebsrat (zum 05.05.2023 
wiedergewählt) 
Wolfgang Schwinghammer, techn. Angestellter, Betriebsrat (bis 04.05.2023) 
Roland Breitschaft, Elektromonteur, Betriebsrat (zum 05.05.2023 wiedergewählt) 
Rainer Eberle, techn. Angestellter (bis 04.05.2023) 
Eva Weber, Oberbürgermeisterin (bis 04.05.2023) 
Dr. Hella Gerber, Ärztin, Stadträtin (zum 26.06.2023 wieder benannt) 
Serdar Akin, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Stadtrat (zum 26.06.2023 wieder benannt zur 
Entsendung) 
Dr. Deniz Anan, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Stadtrat (zum 26.06.2023 wieder benannt) 
Peter Rauscher, Notfallsanitäter, Stadtrat (zum 26.06.2023 wieder benannt) 
Jutta Fiener, Dipl. Sozialarbeiterin, Stadträtin (zum 26.06.2023 wieder benannt zur Entsen-
dung) 
Hans-Peter Pleitner, Rechtsanwalt, Stadtrat (zum 26.06.2023 wieder benannt) 
Claudia Haselmeier, Bankkauffrau, Stadträtin (zum 26.06.2023 benannt) 
Thomas Eberle, Serviceleiter, freigestellter Betriebsrat (ab 05.05.2023) 
Jürgen Dötsch, Kundendienstmonteur, Vorsitzender Schwerbehindertenvertretung, Be-
triebsrat (ab 05.05.2023) 

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich auf 16 T€ 
(Vorjahr 16 T€). 

Geschäftsführung: 
Dr. Franz Otillinger, Geschäftsführer (bis 29.02.2024) 
Christian Rose, Geschäftsführer (ab 01.02.2024) 

Auf eine Nennung der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB 
verzichtet. 
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Konzernzugehörigkeit 

Der Jahresabschluss der swa Netze GmbH wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke 
Augsburg Holding GmbH, Augsburg (Registergericht HRB 18093), dem Mutterunterneh-
men, das einen Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt, einbe-
zogen. 

Der Konzernabschluss der Muttergesellschaft wird beim elektronischen Bundesanzeiger 
veröffentlicht. 

Abschlussprüferhonorar 

Das Honorar für den Abschlussprüfer wird im Konzernabschluss der Stadtwerke Augsburg 
Holding GmbH aufgeführt, in deren Konzernabschluss die Gesellschaft einbezogen wird. 

Haftungsverhältnisse 

Zum Bilanzstichtag liegt eine Anzahlungsbürgschaft in Höhe von 234 T€ sowie eine Ver-
tragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 39 T € vor. Bezüglich der ausgewiesenen Haftungs-
verhältnisse sind aufgrund langjähriger Vertragsbeziehungen mit dem Empfänger der Bürg-
schaften zum Bilanzstichtag keine Risiken einer Inanspruchnahme bekannt. 

Nachtragsbericht 

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, liegen 
nicht vor. 

Augsburg, 18. April 2024 

swa Netze GmbH 
Geschäftsführung 

Christian Rose 
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Anfangsstand Zugang Abgang Umbuchungen Endstand Anfangsstand Abschreibungen angesammelte Um Endstand Restbuchwerte Restbuchwerte
im Abschrei- buchungen am Ende des am Ende des

Geschäftsjahr bungen auf Geschäfts- vorangegangenen
Abgänge jahres Geschäftsjahres

+ -  +/- + -  +/-
€ € € € € € € € € € € €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 13.926.567,99 660.799,17 0,00 1.318.273,44 15.905.640,60 11.691.986,96 1.471.376,69 0,00 0,00 13.163.363,65 2.742.276,95 2.234.581,03
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Summe immaterielle Vermögensgegenstände 13.926.567,99 660.799,17 0,00 1.318.273,44 15.905.640,60 11.691.986,96 1.471.376,69 0,00 0,00 13.163.363,65 2.742.276,95 2.234.581,03

II. Sachanlagen 

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf fremden Grund
a) Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und

anderen Bauten (ohne Wohnbauten) 62.061.314,10 18.852,50 754,16 0,00 62.079.412,44 33.049.983,42 799.301,90 0,00 0,00 33.849.285,32 28.230.127,12 29.011.330,68
b) Grundstücke ohne Bauten 3.637.076,92 95.354,77 0,00 0,00 3.732.431,69 362.930,10 54.949,16 0,00 0,00 417.879,26 3.314.552,43 3.274.146,82
c) Bauten auf fremden Grundstücken 100.742,90 0,00 0,00 0,00 100.742,90 100.742,90 0,00 0,00 0,00 100.742,90 0,00 0,00
d) grundstücksgleiche Rechte 176.798,32 23.664,23 0,00 0,00 200.462,55 43.249,47 6.690,17 0,00 0,00 49.939,64 150.522,91 133.548,85

65.975.932,24 137.871,50 754,16 0,00 66.113.049,58 33.556.905,89 860.941,23 0,00 0,00 34.417.847,12 31.695.202,46 32.419.026,35

2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen 5.319.372,27 445.617,65 3.498,00 319.698,38 6.081.190,30 5.065.107,44 161.545,16 2.652,65 0,00 5.223.999,95 857.190,35 254.264,83

3. Verteilungsanlagen:
Leitungsnetz und Hausanschlüsse 793.786.103,27 31.024.971,40 1.936.185,86 5.720.706,57 828.595.595,38 560.503.895,19 25.806.029,63 1.552.828,08 0,00 584.757.096,74 243.838.498,64 233.282.208,08

4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.339.832,49 533.700,83 1.038.731,57 164.030,80 22.998.832,55 20.325.038,02 620.614,95 1.035.709,39 0,00 19.909.943,58 3.088.888,97 3.014.794,47

5. Anlagen im Bau 15.199.514,89 8.116.415,89 193.453,54 -7.522.709,19 15.599.768,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.599.768,05 15.199.514,89
Summe Sachanlagen 903.620.755,16 40.258.577,27 3.172.623,13 -1.318.273,44 939.388.435,86 619.450.946,54 27.449.130,97 2.591.190,12 0,00 644.308.887,39 295.079.548,47 284.169.808,62

Summe Anlagevermögen 917.547.323,15 40.919.376,44 3.172.623,13 0,00 955.294.076,46 631.142.933,50 28.920.507,66 2.591.190,12 0,00 657.472.251,04 297.821.825,42 286.404.389,65

Anlagennachweis der swa Netze  GmbH zum 31.12.2023

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
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A. Grundlagen des Unternehmens 

Die swa Netze GmbH, Augsburg, ist eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Augsburg 
Energie GmbH, Augsburg, die 100% der Anteile an der Gesellschaft hält. Zwischen den 
beiden Gesellschaften wurde ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. 

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, der Unterhalt, der Ausbau und die Vermark-
tung sowie der Neuaufbau von Infrastruktureinrichtungen, insbesondere der Energieversor-
gung und Wärmeversorgung, einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufga-
ben und Dienstleistungen. 

B. Wirtschaftsbericht 

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen1 

Im Jahr 2023 wird die deutsche Wirtschaft laut der Prognose des ifo Instituts um 0,3 % 
gegenüber dem Vorjahr schrumpfen. In 2022 wuchs das Bruttoinlandsprodukt noch um 
1,8 %. In 2024 wird mit einem jahresdurchschnittlichen Wachstum von 0,9 % gerechnet. 

Im Jahr 2023 waren bis November durchschnittlich rund 2,61 Millionen Personen arbeitslos 
gemeldet. Das entspricht einem Durchschnitt von 5,7 %. Die Zahl der Arbeitslosen im Jah-
resdurchschnitt 2022 lag bei 2,42 Millionen, was einer Arbeitslosenquote von 5,3 % ent-
spricht. Damit ist die Zahl der Arbeitslosen in 2023 leicht angestiegen. 

Die Anzahl der Erwerbstätigen reduzierte sich von 45,8 Millionen im Jahresdurchschnitt 
2022 auf 46,0 Mio. im Jahresdurchschnitt 2023. 2 

2. Branchenbezogene Rahmenbedingungen 
2.1 Entwicklung der Energiewirtschaft 3 
Der Energieverbrauch in Deutschland ist 2023 auf ein historisches Tief gefallen. Die Arbeits-
gemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) rechnet mit einem voraussichtlichen 
Rückgang um 7,9 Prozent auf 10.791 Petajoule (PJ) bzw. 368,2 Millionen Tonnen Steinkoh-
leneinheiten (Mio. t SKE). Der Verbrauch lag damit um 7,9 Prozent unter dem Wert von 
2022 und fiel auf den niedrigsten Stand seit 1990. 

Den größten Einfluss auf den Rückgang des Energieverbrauchs hatte die zurückgehende 
wirtschaftliche Leistung in Deutschland. Vor allem die energieintensive Industrie verzeich-
nete Produktionsrückgänge, was spürbare Auswirkungen auf den Energieverbrauch hat. 

1 https://www.ifo.de/DocDL/sd-2023-sonderausgabe-dezember-wollmershaeuser-etal-ifo-konjunkturprognose.pdf 
2 https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Arbeitsmarkt/karb811_x13a.html 
3 https://ag-energiebilanzen.de/energieverbrauch-ist-2023-kraeftig-gesunken/ 

https://www.ifo.de/DocDL/sd-2023-sonderausgabe-dezember-wollmershaeuser-etal-ifo-konjunkturprognose.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Arbeitsmarkt/karb811_x13a.html
https://ag-energiebilanzen.de/energieverbrauch-ist-2023-kraeftig-gesunken/
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Von der im Jahresverlauf gegenüber dem Vorjahr leicht wärmeren Witterung ging dagegen 
nur ein in seiner Wirkung begrenzter, verbrauchssenkender Effekt aus. Witterungsbereinigt 
hätte sich der Energieverbrauch um etwa 7,4 Prozent vermindert. 

Der einzige verbrauchssteigernde Effekt ging 2023 von der demographischen Entwicklung 
aus. Durch den Zuzug von 1,35 Millionen Personen wuchs die Gesamtbevölkerung auf 
knapp 85,5 Millionen Menschen. 

Der Verbrauch von Mineralöl sank 2023 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 5,5 Prozent 
auf 3.879 PJ (132,4 Mio. t SKE). Während der Verbrauch von Ottokraftstoff um 2,3 Prozent 
zunahm, verringerte sich der Verbrauch von Dieselkraftstoff um gut 4 Prozent. Der Absatz 
von leichtem Heizöl verringerte sich dagegen leicht um 2,3 Prozent. 

Der Erdgasverbrauch verringerte sich 2023 um 4,3 Prozent auf 2.641 PJ (90,1 Mio. t SKE). 
Der Nachfragerückgang betraf sowohl die Industrie wie auch private Haushalte und den 
Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD). 

Zur Stromerzeugung wurde gegenüber dem Vorjahr etwas mehr Erdgas (+ 1 Prozent) ein-
gesetzt. Die Erzeugung von Fernwärme aus Erdgas verminderte sich um 2 Prozent. Die 
Witterung hatte nur einen eher geringen Einfluss auf die Verbrauchsentwicklung. Vielmehr 
geht der Verbrauchsrückgang vorrangig auf Einsparungen bei den Verbrauchern zurück. 

Der Verbrauch an Steinkohle nahm im Berichtszeitraum um 16,9 Prozent auf 937 PJ (32,0 
Mio. t SKE) ab. Die Kraftwerke reduzierten ihren Brennstoffeinsatz um gut 30 Prozent. 

2023 lag der Primärenergieverbrauch von Braunkohle mit 912 PJ (31,1 Mio. t SKE) um 21,9 
Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Die Lieferungen von Braunkohle an die Kraftwerke 
der allgemeinen Versorgung sanken um 23 Prozent. Die Stromerzeugung aus Braunkohle 
blieb um rund 25 Prozent unter dem Vorjahresergebnis. 

Die Stromerzeugung aus Kernenergie endete mit dem sogenannten Streckbetrieb der letz-
ten drei Kernkraftwerke zum 15. April 2023. Seit diesem Zeitpunkt leistet die Kernenergie in 
Deutschland keinen Beitrag mehr zur Energieversorgung. 

2023 wurden 9,2 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) Strom mehr aus dem Ausland im-
portiert als exportiert. Damit wurde Deutschland erstmals seit 2002 wieder Netto-Importeur 
von Strom. Die Strom-Ausfuhren sanken 2023 gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent, die 
Strom-Importe stiegen dagegen um 38 Prozent an. 

Der Beitrag der erneuerbaren Energien erhöhte sich 2023 insgesamt um 2,3 Prozent auf 
2.118 PJ (72,3 Mio. t SKE). Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wuchs dabei 
um etwa 5 Prozent. 

Als Resultat der energie- und klimapolitischen Beschlüsse und Vorgaben kommt es zu einer 
stetigen Veränderung bei den Anteilen der einzelnen Energieträger. In der folgenden Grafik 
sind die Veränderungen im StromMix im Verglich zum Jahr 2022 dargestellt. 
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Quelle: AG Energiebilanzen e.v., 20.12.2023 

Die energiebedingten CO₂-Emissionen nahmen nach Schätzung der AG Energiebilanzen 
2023 infolge des gesunkenen Gesamtverbrauchs insbesondere bei den fossilen Energieträ-
gern um gut 10 Prozent ab. Dies entspricht einer Reduktion in der Größenordnung von 66 
Millionen Tonnen CO2. 

2.2 Anreizregulierung 

Die wesentlichen Rahmenbedingungen für eine leistungsfähige und sichere Infrastruktur für 
die Versorgung mit Strom und Gas schreibt in Deutschland die ARegV (Verordnung über 
die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze bzw. Anreizregulierungsverordnung) 
vor. Seit 2007 legt die Verordnung für die regulierten Netzbetreiber fest, wie viel Geld sie für 
den Erhalt und den Ausbau ihrer Energienetze über die Netzentgelte von den Netznutzern 
erlösen dürfen. 

Die Berechnung der Netzentgelte erfolgt durch Festsetzung einer Erlösobergrenze für die 
betroffenen Netzbetreiber, welche die gesamten zulässigen Netzkosten decken soll. Zudem 
erhält der Netzbetreiber eine Rendite in Form der Eigenkapitalverzinsung. Den Zinssatz 
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hierfür hatte die Bundesnetzagentur für die Dauer der dritten Regulierungsperiode für Neu-
anlagen mit 6,91% vor Steuern festgelegt, für die vierte Regulierungsperiode wurde dieser 
Zinssatz auf 5,07% gesenkt. Für Neuinvestitionen ab dem Jahr 2024 wurde dieser Zinssatz 
auf Grund des allgemein gestiegenen Zinsniveaus auf 7,09% angepasst. 

Die aus Netzkosten und Eigenkapitalverzinsung ermittelte Erlösobergrenze wird vor Beginn 
der Regulierungsperioden für jedes Jahr der kommenden Regulierungsperiode ermittelt, 
wobei eine Regulierungsperiode derzeit 5 Jahre dauert. Der Effizienzvergleich, den die Bun-
desnetzagentur vor jeder Regulierungsperiode durchführt, ergibt sich aus den Gesamtkos-
ten des Netzbetriebs nach Abzug der nicht beeinflussbaren Kostenanteile und Standardi-
sierung des Kapitalkostenanteils in Relation zu den technischen Gesamtparametern der 
Netze. Dieser Effizienzwert wird in Prozent angegeben und kann 60 Prozent nicht unter-
schreiten. Sind alle Daten ermittelt, wird die Erlösobergrenze in das Netzentgelt umgesetzt. 

Für Gasnetzbetreiber ist Anfang 2023 die vierte Regulierungsperiode gestartet, für Strom-
netzbetreiber startete diese Anfang 2024. 

Die Bundesnetzagentur hat am 18.01.2024 ein Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung der 
Kosten- und Anreizregulierung im Strom- und Gasbereich veröffentlicht. Ziel der Bundes-
netzagentur ist es die Entgeltregulierung schneller und einfacher zu gestalten und die Netz-
betreiber zu unterstützen die Herausforderungen der Energiewende zu meistern. Zu den 
Herausforderungen zählt es, die Stromnetze beschleunigt auszubauen und zu digitalisieren 
und das Gasnetz teilweise umzurüsten für den Transport von Wasserstoff oder teilweise 
auch stillzulegen. Dies führt zu Änderungen der Kosten, die zukünftig kurzfristiger angepasst 
werden sollen, ohne die Kosteneffizienz aus dem Blick zu verlieren. Gleichzeitig sollen die 
Rahmenbedingungen verlässlich bleiben. 

3. Geschäftsverlauf 

Zentrale Aufgabe der swa Netze GmbH ist es, die überdurchschnittlich hohe Versorgungs-
qualität und -sicherheit in Augsburg zu gewährleisten. 

Die Augsburger Stromversorgung zählt zu den Besten in Deutschland. Dies ist nur aufgrund 
eines konstanten und konsequenten Ausbaus des Stromnetzes möglich. Mit dem Neubau 
der Station 1540 am Universitätsklinikum Augsburg sorgt die swa Netze GmbH für eine 
langfristige Sicherung der Stromversorgung der Uniklinik (inkl. Medizin Campus). Ein weite-
rer wichtiger Schritt zur Sicherung der Stromversorgung war der Abschluss der Arbeiten am 
neuen Mittelspannungsschalthaus 1650 in Haunstetten. Es ersetzt an gleicher Stelle das in 
2018 durch einen kapitalen Kabelbrand in Mitleidenschaft gezogene Umspannwerk 650. 
Auch im Bereich Netzüberwachung konnte in 2023 mit der Erneuerung des Leitsystems 
Strom bei der swa Netze GmbH ein wichtiges Projekt, das zur Betriebssicherheit des Augs-
burger Stromnetzes in Hinblick auf die zukünftigen Randbedingungen und Anforderungen 
beiträgt, abgeschlossen werden. 
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Ob Basiszähler, Messwandelzähler oder elektronische Zähler, alle Stromzähler müssen re-
gelmäßig geprüft, getestet und geeicht werden. Im September 2023 wurde deshalb das 
Equipment der Prüfstelle um einen neuen Stromzähler-Prüfstand ergänzt. Bei dieser Gele-
genheit wurde auch die Software des bisherigen Prüfrechners aktualisiert. So kann der be-
stehende Prüfstand mit dem Neuen zusammengeführt und parallel genutzt werden. 

In der Sparte Gas ist Biogas ein Brennstoff, der aktuell an Bedeutung gewinnt, da er unab-
hängig von fossilen Vorkommen hergestellt werden kann. In der Biogasanlage der AVA in 
Lechhausen werden seit 2013 die Bioabfälle aus Augsburg vergärt und das entstehende 
Methan in das Netz der swa Netze GmbH eingespeist. Bislang war das Netzgebiet aber nur 
auf Lechhausen beschränkt. Mit der in 2023 vollendeten Gasdruckregelanlage am Eisernen 
Steg wird sich das ändern. Jetzt kann das Biomethan aus Lechhausen im gesamten Netz-
gebiet verteilt werden. 

Klimafreundliche Fernwärme ist einer der Pfeiler der Energie- und Wärmewende in der Stadt 
Augsburg. Die swa Netze GmbH baut das Leitungsnetz deshalb kontinuierlich aus. Allein im 
letzten Jahr kamen acht weitere Leitungskilometer zu den bestehenden 187 Kilometern 
dazu. Parallel dazu wurde eine zusätzliche Leistung von 14,5 MW angeschlossen, was der 
Versorgung von rund 2100 Haushalten entspricht. 

In 2023 haben die swa Netze über die „Stammleitungen 6 und 7“, die vom Erzeugerstandort 
Ost in Lechhausen in Richtung Augsburger Innenstadt verlaufen, die Gebiete Hochzoll Nord 
und Hammerschmiede Mitte erschlossen, gleichzeitig erhielt in 2023 der Industriepark Augs-
burg als erster Großabnehmer einen Anschluss an die Nordspange. 

In Lechhausen erhielten Anliegende rund um die Dr. Otto-Meyer-Straße mit zahlreichen Ge-
schäften, einer KiTa und Wohngebäuden Zugang zur Fernwärme. Im Herrenbach wurden 
große Wohnanlagen an der Herrenbachstraße erschlossen, in Göggingen erhielt das Poli-
zeipräsidium an der Gögginger Straße klimaschonende Fernwärme. Mit dem Umstieg von 
einer Gasheizung auf Fernwärme kann der Freistaat Bayern als Betreiber der Immobilie 
rund 186,06 Tonnen CO2 durchschnittlich pro Jahr einsparen und so einen wichtigen Bei-
trag zur Wärmewende in Augsburg leisten. Gleichzeitig wurde beim Polizeipräsidium 
Schwaben Nord die 2.222 Fernwärmeübergabestation der swa in Betrieb genommen. 

Mit den Nahwärme-Projekten Wernhüterstraße und Prinz-Karl-Viertel wurden im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr zwei Projekte zur Wärmeversorgung der Zukunft vorangetrieben. Ziel 
des Nahwärme-Projekts Wernhüterstraße ist die Versorgung von ca. 360 Wohneinheiten in 
ca. 190 Gebäuden mit einer Wärmeabnahme von ca. 3,6 GWh/a. Beim Projekt Prinz-Karl-
Viertel entstehen u.a. 3 FW-Übergabestationen und 25 Hausübergabestationen, was in eine 
Wärmeabnahme von 6 GWh/a kumuliert. Der Ausbau des Augsburger Fernwärmenetzes 
reicht aber auch über die Stadtgrenzen hinaus: Seit 2018 können auch die Bewohner der 
Augsburger Nachbarstadt Neusäß in einigen Gebieten auf die umweltschonende Heizart 
zurückgreifen. Letztes Jahr wurde das Gebiet Neusäß Mitte weiter erschlossen. Neusäß 
wird über die Fernwärmeleitung versorgt, die auch das Universitätsklinikum Augsburg und 
den dort neu entstehenden Campus beliefert. 
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Der Ausbau des schnellen Glasfasernetzes der swa Netze GmbH gemeinsam mit M-net 
schreitet ebenfalls zügig voran. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden über 200 weitere 
Gebäude an ihr zukunftssicheres Glasfasernetz angeschlossen, unter anderem in der In-
nenstadt, im Bismarckviertel und im Hochfeld. Davon profitieren rund 1.400 Haushalte in 
den neu erschlossenen Objekten. 

Die swa Netze GmbH legt den Grundstein für die digitale Infrastruktur von morgen, mit dem 
Aufbau eines LoRaWAN in Augsburg. Mit der Vertragsunterzeichnung in 2023 finden die 
zweijährigen Vertragsverhandlung mit der Stadt ihren gewünschten Abschluss. Gemeinsam 
haben die Geschäftsstelle der Smart City und die swa Holding GmbH einen Dienstleistungs-
vertrag geschlossen. Bei der Umsetzung sind dann unter anderem auch die Netze an dem 
Projekt Smart City Augsburg beteiligt. Beispielsweise können durch die digitale Vernetzung 
bisher getrennt voneinander überwachte Anlagen z.B. bei der Müllentsorgung und der Park-
raumbewirtschaftung zukünftig mit Hilfe von LoRaWAN gebündelt ausgewertet werden. 

Darüber hinaus schafft LoRaWAN unter anderem die Grundlage für Anwendungsfälle im 
Bereich IoT (Internet of Things). Das swa IoT Cluster beschäftigt sich dabei mit Ansätzen 
im Bereich Umwelt, Entsorgung, Traffic Management, Smart Building sowie Versorgung. 
Erste Pilotprojekte zusammen mit der Stadt Augsburg befassen sich mit der Füllstandsüber-
wachung von Elektroschrottcontainern, sensorbasierten Wetterstationen sowie Raumklima-
sensoren in den historischen Wassertürmen am Roten Tor. 

Nach mehr als 1,5 Jahren intensiver Vorbereitungszeit zwischen der 5G Synergiewerk 
GmbH, wurde der erste 5G-Smart Pole Süddeutschlands in Augsburg aufgestellt. Die inno-
vativen Mastsysteme erlauben eine effiziente Verknüpfung diverser Technologien, was ei-
niges an Potenzial mit sich bringt. Die Masten dienen der Kommunikation der Bürgerinnen 
und Bürger und unterstützen darüber hinaus die Serviceleistungen der Stadtwerke. Dafür 
sind die Masten mit 5G-Panel-Antennen ausgestattet und beherbergen gleichzeitig die Lich-
ter für die Straßenbeleuchtung. Ausgerüstet mit LoRaWAN-Komponenten werden sie auch 
Teil des swa-IoT-Netzes. 

Das Ergebnis vor Gewinnabführung lag im Berichtsjahr bei 5,7 Mio. € und damit um 
3,1 Mio. € bzw. 119,2 % über dem Wert des Vorjahres (2,6 Mio. €). Weitere Erläuterungen 
zum Geschäftsverlauf und zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens 
werden nachfolgend vorgenommen. 
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4. Lage 

4.1 Ertragslage 

Die Umsatzerlöse liegen mit 187,1 Mio. € um 12,1 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres 
(175,0 Mio. €). Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen erhaltene Netznutzungsent-
gelte, erhaltene Vergütungen aus EEG- und KWK-Gesetz und sonstige Umsatzerlöse. Die 
Umsatzerlöse aus erhaltenen Netznutzungsentgelten resultieren aus der Bereitstellung von 
Strom-, Gas- und Fernwärmenetzen für die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH sowie für 
konzernfremde Kunden. Die sonstigen Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus für 
andere Konzerngesellschaften erbrachten Dienstleistungen. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 4,8 Mio. € auf 10,1 Mio. € (Vorjahr 
5,3 Mio. €). Wesentlich für die Zunahme ist die außerplanmäßige Auflösung des Investiti-
onszuschusses aufgrund der Nutzungsdauerverkürzung des Gasverteilnetzes (2,1 Mio. €). 

Der Materialaufwand erhöhte sich deutlich um 5,2 Mio. € auf 121,8 Mio. € (Vorjahr: 
116,6 Mio. €). 

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sank um 1,5 Mio. € auf 35,6 Mio. €. Ursache 
war vor allem ein geringerer Energiebezug innerhalb des Konzerns. 

Der Aufwand für bezogene Leistungen erhöhte sich um 6,8 Mio. € auf 86,2 Mio. €. Haupt-
ursache sind gestiegene Aufwendung bei der Netznutzung vorgelagerter Netze. 

Der Personalaufwand steigerte sich um 1,1 Mio. € auf 36,2 Mio. € (Vorjahr 35,1 Mio. €). 
Ursächlich dafür ist die tariflich vereinbarte Inflationsausgleisprämie. 

Der Personalstand fiel von 541 Personen im Jahresdurchschnitt 2022 (davon 55 Auszubil-
dende und 28 Werkstudierende) auf 534 im Jahresdurchschnitt 2023 (davon 50 Auszubil-
dende und 27 Werkstudierende). 

Die Abschreibungen sind um 6,0 Mio. € auf 29,0 Mio. € (Vorjahr 23,0 Mio. €) angestiegen. 
Ursache für den Anstieg ist eine außerplanmäßige Abschreibung auf Verteilungsanlagen 
des Gasnetzes (7,4 Mio. €), aufgrund der bis 2040 (Bayern) geplanten Klimaneutralität und 
der damit einhergehenden geplanten Stilllegung der Gasverteilnetze sowie die außerplan-
mäßige Abschreibung von defekten Gasarmaturen (1,7 Mio. €). 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen aufgrund Einzelwertbe-
richtigungen von Forderungen um 0,7 Mio. € auf 4,7 Mio. € angestiegen. 

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen erhöhten sich um 1,0 Mio. € auf 4,0 Mio. € (Vorjahr 
3,0 Mio. €). Ursächlich hierfür sind stark gewachsene Darlehensverbindlichkeiten und ge-
stiegene Finanzierungskosten. 
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Das Ergebnis vor Gewinnabführung belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf 5,7 Mio. € 
(Vorjahr 2,6 Mio. €) und wird entsprechend dem Gewinnabführungsvertrag an die Stadt-
werke Augsburg Energie GmbH abgeführt. 

4.2 Finanzlage 

Die Finanzierung und die Liquiditätssteuerung der Gesellschaft werden im Rahmen einer 
Dienstleistungsvereinbarung von der Stadtwerke Augsburg Holding GmbH durchgeführt, 
wobei der laufende Zahlungsverkehr und auch die Abrechnungen mit anderen Gesellschaf-
ten des Stadtwerke Konzerns über die eigenen Bankkonten abgewickelt werden. Zur Liqui-
ditätsoptimierung wird im Stadtwerke Augsburg Konzern ein echtes Cash-Pooling einge-
setzt. 

Die Investitionen der swa Netze GmbH werden durch Kredite der Stadtwerke Augsburg Hol-
ding GmbH finanziert. 

Die Gesellschaft weist im Berichtsjahr einen operativen Cashflow in Höhe von 40,6 Mio. € 
(Vorjahr 55,7 Mio. €) aus. Diese Abnahme ist im Vergleich zum Vorjahr insbesondere daruf 
zurückzuführen, dass Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
auf dem Niveau des Vorjahres liegen. 

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beträgt -40,3 Mio. € (Vorjahr -32,6 Mio. €) und 
resultiert im Wesentlichen aus Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen. 

Aus der Finanzierungstätigkeit erwirtschaftete die Gesellschaft einen Cashflow in Höhe von 
20,6 Mio. € (Vorjahr 24,0 Mio. €). Dieser setzt sich aus Auszahlungen aufgrund der Gewinn-
abführung für das Vorjahr, Auszahlungen aus der Tilgung sowie Einzahlungen aus der Auf-
nahme von Finanzmitteln, Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und ge-
zahlten Zinsen zusammen. 

Der Finanzmittelfond besteht im Wesentlichen aus Cash-Pool-Verbindlichkeiten. 

4.3 Vermögenslage 

Die Bilanzsumme wuchs im Berichtsjahr um 12,2 Mio.€ bzw. 4,1 % auf 312,6 Mio. € 
(Vorjahr 300,4 Mio. €) an. 

Das Anlagevermögen erhöhte sich um 11,4 Mio. € auf 297,8 Mio. € (Vorjahr 286,4 Mio. €). 
Sein Anteil an der Bilanzsumme entspricht 95,3 % (Vorjahr 95,3%). Die Gesellschaft inves-
tierte im Jahr 2023 einen Betrag von 40,9 Mio. € (Vorjahr 32,6 Mio. €). Davon entfielen 
31,0 Mio. € auf Verteilungsanlagen, 8,1 Mio. € auf Anlagen im Bau und der Rest auf Be-
triebs- und Geschäftsausstattung, auf IT-Projekte und auf Immobilien. Den Investitionen ste-
hen Abschreibungen in Höhe von 29,0 Mio. € (Vorjahr 23,0 Mio. €) gegenüber. 
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Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 0,8 Mio. € auf 14,8 Mio. € (Vorjahr 14,0 Mio. €). Dies 
ist im Wesentlichen auf höhere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzufüh-
ren, die stichtagsbedingt angewachsen sind. 

Das Eigenkapital liegt mit 86,4 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Die Eigenkapitalquote 
entspricht aufgrund der größeren Bilanzsumme 27,6% (Vorjahr 28,8%). 

Die Rückstellungen lagen mit 20,2 Mio. € deutlich über dem Niveau des Vorjahres 
(13,0 Mio. €). Neben der Abnahme bei den Personalrückstellungen in Höhe von insgesamt 
0,4 Mio. €, haben sich im Wesentlichen die Rückstellungen für Ausgleichszahlungen an 
Energielieferanten, Umlagen an den Übertragungsnetzbetreiber bzw. Rückzahlungen an 
Anlagenbetreiber um 7,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht. 

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich ebenfalls deutlich um 7,2 Mio. € auf 149,1 Mio. € 
(Vorjahr 141,9 Mio. €). Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Veränderung der Verbind-
lichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (+6,0 Mio. €) zurückzuführen. Dies wiede-
rum resultiert aus niedrigeren Cash-Pooling-Verbindlichkeiten (-21,0 Mio.€). Gegenläufig 
wirkte der Anstieg der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 
(+ 21,4 Mio. €) und geringere Forderungen gegenüber Gesellschafter und verbundenen Un-
ternehmen (-3,8 Mio.€). 

5. Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Unternehmens 

Die Geschäftsleitung beurteilt den Geschäftsverlauf 2023 als positiv. Die Lage des Unter-
nehmens ist geprägt vom operativen Geschäft. Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage als 
gut bezeichnet werden. Deutliche Energieeinsparungen haben sich bei den Netzentgelten 
bemerkbar gemacht und hier zu sinkenden Erlösen geführt. Ein Ausgleich findet jedoch in 
den Folgejahren über das Regulierungskonto statt. 

6. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

Das operative Geschäft steuert die swa Netze GmbH mit dem Jahresergebnis vor Gewinn-
abführung. Weitere wichtige Leistungsindikatoren sind die Umsatzerlöse, die Ausspeise-
mengen von Strom, Gas und Fernwärme sowie die Mitarbeiterzahlen des Unternehmens. 

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

1. Prognosebericht 

1.1 Erweiterte Rahmenbedingungen 

Die mit dem Ausstieg aus der Kernenergie und den ehrgeizigen Ausbauzielen für erneuer-
bare Energien eingeläutete „Stromwende“ und der wachsende europäische Stromhandel 
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machen in den kommenden Jahren einen umfassenden Ausbau der deutschen Höchst-
spannungs- und Fernleitungsnetze erforderlich, um die Sicherheit der Energieversorgung 
zu gewährleisten und die beschlossene Energiewende umzusetzen. Ausgehend von den 
internationalen, europäischen und deutschen Klimaschutzzielen ist eine „Wärmewende“ als 
ein Baustein unabdingbar für eine erfolgreiche Energiewende anzusehen. Diese Wärme-
wende wird erhebliche Auswirkungen auf die Gaswirtschaft haben, die momentan knapp die 
Hälfte des bundesdeutschen Wärmebedarfs deckt. 

Die Sicherheit der leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Strom und Gas ist 
ein zentrales Ziel des Energiewirtschaftsgesetzes. Die Energiewende und der wachsende 
europäische Stromhandel stellen die deutschen Strom- und Gasnetze vor große Herausfor-
derungen. Strom- und Gasnetze müssen in der Lage sein, ihre Transportaufgaben zu erfül-
len und ausreichende Erzeugungskapazitäten sind notwendig, um den prognostizierten 
Energiekonsum zu decken. Belastbare Regelungsmechanismen müssen sicherstellen, 
dass die Netzstabilität auch dann gewahrt wird, wenn sich Einspeisungen in und Entnahmen 
aus dem Netz nicht die Waage halten und nicht zuletzt müssen die Netze hinreichend gegen 
Eingriffe Dritter abgesichert sein. 

Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

Die für die Steuerung der Gesellschaft relevanten finanziellen Leistungsindikatoren sind 
Umsatzerlöse und der Jahresüberschuss vor Gewinnabführung. Nicht finanzielle Leis-
tungsindikatoren sind die Ausspeisemengen von Strom, Gas und Fernwärme sowie die 
Mitarbeiterzahlen des Unternehmens. 

Ist 
2022 

Prognose 
2023 

Ist 
2023 

Prognose 
2024 

Umsatz 
Jahresergebnis vor Gewinn-
abführung 

Mio. € 

Mio. €  

175,0 

2,6 

deutlicher Anstieg 

deutlicher Anstieg 

187,1 

5,7 

deutlicher Anstieg 

deutlicher Anstieg 
Ausspeisemenge Strom GWh 1.431,0 leichter Anstieg 1.280,4 leichter Rückgang 

Ausspeisemenge Gas GWh 3.040,5 deutlicher Rückgang 2.702,4 deutlicher Rückgang 

Ausspeisemenge Fernwärme GWh 491,2 leichter Anstieg 475,6 deutlicher Anstieg 

Mitarbeiter  458 geringfügiger Anstieg 459 deutlicher Anstieg 

Abweichung Ist-Geschäftsjahr zum Prognose-Geschäftsjahr 

Ursächlich für die Prognoseabweichung bei den Umsatzerlösen sind geringere Ausspeise-
mengen in den Sparten Strom und Gas. Die Ausspeisemengen liegen witterungsbedingt 
und aufgrund der geopolitischen Lage (Russland-Ukraine-Krise) unter der Prognose des 
Geschäftsjahres. Ursache für die Abweichung der Mitarbeiterzahlen ist eine im 1. Halbjahr 
noch verfolgte restriktivere Einstellungspolitik in der Bewältigung der finanziellen Auswir-
kungen aus der Energiekrise. Im 2. Halbjahr sind die Mitarbeiterzahlen von dem spürbaren 
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Fachkräftemangel und damit einhergehenden schwierigen Rekrutierungserfolgen gekenn-
zeichnet. Hauptursachen für die Abweichung vom geplanten Jahresergebnis sind gerin-
gere Umsatzerlöse, die außerplanmäßige Abschreibung des Gasnetzes und höhere sons-
tige betriebliche Aufwendungen. Gegenläufig wirkten gestiegene sonstige betriebliche Er-
träge und geringere Aufwendungen für Material und Personal. 

1.2 Ausblick 2024 

Die Geschäftsführung der swa Netze GmbH rechnete in der Wirtschaftsplanung für 2024 
mit steigenden Umsatzerlösen. Bei deren Planung wurden die von den Regulierungsbehör-
den genehmigten und festgesetzten Erlösobergrenzen zugrunde gelegt. 

Die Ausspeisemengen Strom werden laut Wirtschaftsplan bei 1.286 GWh liegen und ge-
genüber dem Ist 2023 von 1.280 GWh nahezu unverändert bleiben. Die Gasmengen werden 
sich weiterhin von 2.702 GWh auf 2.615 GWh vermindern und die Fernwärmemengen von 
476 GWh auf 543 GWh deutlich erhöhen. 

Die Personalzahlen werden vor allem wegen des Fernwärmeausbaus gegenüber 2023 
leicht steigen. Für den 1. März 2024 ist eine Tariferhöhung von 5,5 % eingeplant. 

Die Gesellschaft hat für 2024 ein Investitionsvolumen in Höhe von 46,8 Mio. € geplant. 
Davon entfallen 8,6 Mio. € auf die Stromsparte, 26,8 Mio. € auf die Wärmesparte, 3,9 Mio. € 
auf die Gassparte und 4,3 Mio. € in die Messstellentechnik. Die restlichen geplanten Inves-
titionen in Höhe von 3,2 Mio. € betreffen die Netzführung, den technischen Service und die 
Immobilien. 

Das für 2024 laut Wirtschaftsplanung erwartete Ergebnis liegt mit 11,8 Mio. € deutlich über 
dem Wert aus 2023. 

2. Risiko- und Chancenbericht 

2.1 Risikomanagementsystem 

Zielsetzung und Strategie des RM-Systems 

Zur frühzeitigen Erkennung von Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden, 
ist die swa Netze GmbH in das Konzernrisikofrühwarnsystem der Stadtwerke Augsburg Hol-
ding GmbH integriert. Ziel ist es, frühzeitige Abweichungen vom geplanten Ergebnis sowie 
bestandsgefährdende Risiken zu erkennen, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu 
können. Das Ziel ist nicht die Vermeidung aller potentiellen Risiken, sondern die Schaffung 
von Handlungsspielräumen, die ein bewusstes Eingehen von Risiken aufgrund einer um-
fassenden Kenntnis der Risiken und Risikozusammenhänge ermöglichen. 
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Das Risikomanagementsystem ist integraler Bestandteil der Konzernsteuerung. Es ist in 
den laufenden Geschäftsprozess integriert. Die Pflichten und Verantwortlichkeiten für das 
Risikomanagement werden in einer Geschäftsanweisung eindeutig zugewiesen und im Ri-
sikomanagement-Handbuch beschrieben. Der Risikomanagement-Prozess soll sicherstel-
len, dass wesentliche Risiken identifiziert, kontinuierlich überwacht und auf ein akzeptables 
Maß reduziert werden. Das Risikomanagement wird kontinuierlich im Hinblick auf seine Zu-
verlässigkeit und auf die Einhaltung der Vorgaben überprüft. 

Struktur 

Die Risikomanagement-Organisation schafft den notwendigen Rahmen und die entspre-
chenden Strukturen für ein wirkungsvolles Risikomanagement. Sie ermöglicht und unter-
stützt risikoangepasste Reaktionen der Entscheidungsträger im täglichen Unternehmens-
geschehen. Die Umsetzung des Risikomanagements in die Praxis liegt im Aufgaben- und 
Verantwortungsbereich der operativen Unternehmenseinheiten, im Stadtwerke Augsburg 
Konzern also der Geschäftsführung der Stadtwerke Augsburg Gesellschaften, und – je nach 
Delegationsgrad – der Geschäftsbereichs-, Abteilungs- und Teamleiter. Wesentliche Verän-
derungen einzelner Risiken werden zeitnah berichtet. 

Ein weiterer Baustein der Risikomanagement-Organisation ist die Interne Revision. Die In-
terne Revision ist eine prozessunabhängige Überwachungsinstanz, die nach dem Prinzip 
der Funktionstrennung agiert. Ihre Aufgabe besteht in der begleitenden Überprüfung der 
Wirksamkeit, Angemessenheit und Effizienz der Maßnahmen des Risikomanagements. 

Prozesse des RM-Systems 

Im Rahmen einer regelmäßigen sogenannten Risikoinventur erfolgt eine möglichst struktu-
rierte, detaillierte und vollständige Erfassung aller wesentlichen Risiken einschließlich deren 
Wirkungszusammenhänge mit den unternehmerischen Aktivitäten. Hierzu werden die Ge-
schäftsfelder des Stadtwerke Augsburg Konzerns sogenannten Beobachtungsbereichen 
zugeordnet. Von den jeweiligen Verantwortlichen der Beobachtungsbereiche wird regelmä-
ßig eine systematische Bestandsaufnahme der in ihrem Beobachtungsbereich erkannten 
Risiken (Risikoidentifikation) durchgeführt. Diese Risiken werden in einem „Risikokatalog“ 
mit „Risikomatrizen“ dokumentiert. Die gesammelten Daten dienen als Informationsbasis für 
die nachgelagerten Prozessschritte Risikobewertung und Risikosteuerung. 

In einem zweiten Schritt erfolgt die Bewertung der Risiken. Bewertungskriterien sind die 
mögliche Schadenshöhe, die Eintrittswahrscheinlichkeit (Eintrittshäufigkeit) und die Wirkung 
auf die Unternehmensreputation und Unternehmensentwicklung. Aus diesen Kriterien leiten 
sich anhand der festgelegten Wesentlichkeitsschwelle die spezifische Bedeutung des Risi-
kos und die Dringlichkeit der Gegenmaßnahme ab. 

Die Risikosteuerung ist Aufgabe der operativen Unternehmensbereiche (Geschäftsführung, 
Geschäftsbereiche). Sie dient der aktiven Beeinflussung der im Rahmen der Risikoanalyse 
ermittelten Einzelrisiken und damit der gesamten Risikosituation eines Unternehmens. Die 
konkreten Maßnahmen der Risikosteuerung im Stadtwerke Augsburg Konzern werden im 
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halbjährlichen Unternehmens-Risikobericht dargestellt. Die Suche nach neuen Risiken und 
die Bewertung und Steuerung von bekannten Risiken ist ein dauerhafter Prozess. 

Klassifizierung der Risiken 

Die nachfolgende Übersicht stellt die Risiken gemessen am jährlichen Ergebnis und der 
Wirkung auf die Unternehmensreputation und/oder -entwicklung dar: 

Harter Faktor Weiche Faktoren 

Risikoklasse jährliche 
Ergebnis- 

belastung (E) 
(Mio Euro / Jahr) 

Wirkung auf 
Unternehmensreputation 

Wirkung auf 
Unternehmensentwicklung 

A+-Risiko  - hoch E ≥ 40  -  - 

A-Risiko  - mittel E ≥  8  außerordentliche Wirkung außerordentliche Wirkung 

B-Risiko  - gering E ≥  2  große Wirkung große Wirkung 

C-Risiko  - sehr gering E ≥  1  Wirkung Wirkung 

Hinweis: 
Für die Zuordnung zu einer Risikoklasse muss der harte oder einer der weichen Faktoren 
erfüllt sein. 

2.2 Risikoberichterstattung 

Die Einschätzung der gesamten Risikosituation ist das Ergebnis der konsolidierten Betrach-
tung aller wesentlichen Einzelrisiken. 

Operative Risiken 

Ein Störfall in der Erdgasversorgung würde zu einer außerordentlichen Wirkung (A-Risiko) 
auf die Unternehmensreputation führen. Hier werden aber entsprechende Gegenmaßnah-
men regelmäßig durchgeführt, um das Risiko zu minimieren. Gegenwärtig wurden keine 
weiteren Risiken identifiziert, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit eine außerordentliche Wir-
kung (A+/A-Risiken) auf das jährliche Ergebnis, die Unternehmensreputation oder/und -ent-
wicklung hätten. 

Ein weiteres wesentliches Risiko stellt der Forderungsausfall von Netzkunden dar (B-Ri-
siko). In den meisten Fällen ist nicht der Endkunde, sondern der Energielieferant, Kunde 
des Netzes. Bei in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgetretenen Zahlungsunfähigkei-
ten von Energiehändlern, sind Forderungswertberichtigungen oft unvermeidlich. Diesem Ri-
siko wird durch systematische und regelmäßige Überwachung der offenen Forderungen so-
wie durch Abschlagszahlungen entgegengewirkt. Im Insolvenzfall werden jedoch auch be-
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reits beglichene Forderungen vom Insolvenzverwalter für einen bestimmten Zeitraum zu-
rückgefordert. Diesem Risiko wurde auch durch den Abschluss einer Insolvenzausfallversi-
cherung entgegengewirkt. 

Die swa Netze GmbH setzt für die Verteilung von Strom, Gas und Fernwärme technologisch 
komplexe Anlagen ein, die das Risiko ungeplanter Nichtverfügbarkeiten bergen (B-Risiko). 
Die Störungen können im Netz selbst, oder auch in den Leitwarten oder der Kommunikati-
onstechnik auftreten. Die bestehenden Risiken werden durch regelmäßige Wartungsarbei-
ten, hohe Sicherheitsstandards und Notfallpläne sowie weitere qualitätssichernde Maßnah-
men minimiert. 

Die Klimaneutralität der Gasversorgung soll bis 2040 (Bayern)/2045 (bundesweit) erreicht 
werden. Stehen bis zu diesem Zeitpunkt nicht genügend klimaneutrale Gase zur Verfügung 
kann das Gasnetz oder Teile davon nicht mehr genutzt werden (vormals B-Risiko, nach 
zweifacher Sonderabschreibung Entfall des Risikos). Verschärft hat sich die Situation durch 
die aktuelle Russland-Ukraine Krise, die teilweise Gasnetzkunden dazu bewegt, nicht mehr 
auf die Gasversorgung zu setzen, sowie das geplante Verbot von Gasheizungen im Neubau 
und bei Erneuerungen. Dadurch kann es in Zukunft zu weiteren Abwertungen des Gasnet-
zes oder Teilen des Gasnetzes kommen. Um das Risiko zu minimieren wird das Gasnetz 
auf klimaneutrale Gase vorbereitet. Zudem findet kein weiterer Ausbau des Gasnetzes mehr 
statt und Gas-Hausanschlüsse werden nicht mehr subventioniert. Außerdem wurden Son-
derabschreibungen auf das Gasnetz in Höhe von 3,4 Mio. € in 2022 (Restbuchwerte des 
Gasnetzes 2045) und nochmals in Höhe von 5,3 Mio. € in 2023 (Restbuchwerte des Gas-
netzes 2040) vorgenommen und damit das Risiko zukünftiger Abwertungen eliminiert. 

Rechtliche Risiken 

Zudem können aus der Regulierung oder aus rechtlichen Risiken Einflüsse auf die Ge-
schäftsentwicklung der Gesellschaft resultieren. Die Bundesnetzagentur legt für den Netz-
betrieb die Erlösobergrenzen fest. Die Nichtanerkennung von Kosten im Rahmen der Kos-
tenprüfung sowie die Unsicherheit bei der Ermittlung von Effizienzwerten mit der Folge sin-
kender Erlöse innerhalb der jeweiligen Regulierungsperiode, stellen in diesem Zusammen-
hang grundlegende Risiken dar. Für die 4. Regulierungsperiode stehen die Erlösobergren-
zen jedoch schon fest, nur bei den Effizienzwerten liegen noch keine Ergebnisse vor (C-
Risiko). Die swa Netze GmbH beobachtet eingehend die Entscheidungen der deutschen 
Energiepolitik und wird sich rechtzeitig darauf einstellen, resultierende Risiken zu vermeiden 
bzw. so gering wie möglich zu halten. 

Finanzwirtschaftliche Risiken 

Aus Geschäftsbeziehungen zu Endkunden ergeben sich Ausfallrisiken verschiedener Aus-
prägung. Die Bonitätsprüfungen der Geschäftspartner und Kunden im Vorfeld sorgen für 
eine frühzeitige Identifikation potenzieller Forderungsausfälle. Die Werthaltigkeit von Forde-
rungen kann beeinträchtigt werden, wenn Kunden ihren Verpflichtungen zur Bezahlung 
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nicht nachkommen. Zur Steuerung der Risiken aus offenen Forderungen wurde eine ent-
sprechende Richtlinie verfasst. Insgesamt wird das Risiko der Forderungsausfälle als gering 
(B-Risiko) klassifiziert. 

Weitere Risiken mit wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft und damit das Ergebnis 
des Unternehmens liegen nicht vor. Durch die Einbindung der Gesellschaft in den Stadt-
werke Augsburg Konzern sind finanzielle Risiken des operativen Geschäftes für das Unter-
nehmen weitgehend ausgeschlossen. 

Finanzielle Risiken des strategischen Geschäftes, die mit der Änderung gesetzlicher oder 
vertraglicher Rahmenbedingungen verbunden sind, wird damit begegnet, frühzeitig geeig-
nete Strategien zu entwickeln und entsprechende Maßnahmen abzuleiten sowie umzuset-
zen. 

Gesamtaussage zur Risikosituation 

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, sind uns derzeit nicht 
bekannt. 

2.3 Chancen der zukünftigen Entwicklung 

Die swa Netze GmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehrere Projekte in Angriff ge-
nommen bzw. fortgeführt, die die Effizienzsteigerung bei Kernprozessen sowie den Ausbau 
des externen Dienstleistungsgeschäfts im Fokus hat. 

Hier ist das Projekt IHM (Instandhaltungsmanagement) zu nennen, im Rahmen dessen In-
standhaltungsprozesse durch die Einführung eines Instandhaltungsmanagements optimiert 
und digitalisiert werden. In 2024 wird nun der im Rahmen des IHM eingeführte WorkMana-
ger abgelöst und durch eine optimierte Variante zur digitalen Auftragsverwaltung ersetzt. Im 
Bereich Messwesen wurde in 2023 das seit Mai 2020 laufende Projekt zur Einführung einer 
digitalen Auftragsverwaltung abgeschlossen. 

Ein weiteres Optimierungsprojekt zum Thema „Outsourcing“, das bereits 2021 angestoßen 
wurde, hat die swa Netze GmbH auch im letzten Jahr vorangetrieben. Ziel dieses Projekts 
ist es, zukünftig die Beschaffung des Hausanschlussmaterials durch den Baupartner zu 
etablieren, mit dem Vorteil auf Seiten der swa Netze GmbH intern Kosten, Prozessabläufe 
und Zeit einzusparen. 

Auch das swa Anschlussportal - ein Angebot für Installateure und Bauverantwortliche auf 
der swa Netze Internetseite – gehört zu den Optimierungsprojekten. Es ermöglicht einen 
schnellen und bequemen Weg zur Anmeldung einer Kundenanlage sowie deren Inbetrieb-
setzung. Dank der digitalen Erfassung der Anträge können diese in der Folge schneller und 
effizienter bearbeitet werden. 
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Die Verteilnetze stehen vor einem umfangreichen Umbau. Die Stromnetze müssen ausge-
baut und intelligenter gesteuert werden, um die Elektrifizierung von Verkehr und Wärme zu 
bewältigen und eine steigende Zahl dezentraler Kapazitäten zu integrieren. Höhere ge-
plante Investitionen zum Ausbau des Stromnetzes tragen zur Bewältigung dieser Aufgabe 
bei. Im Bereich der Fernwärme lässt sich eine verstärkte Nachfrage insbesondere von Bau-
trägern und der Wohnungswirtschaft feststellen. Hierauf reagiert die Gesellschaft mit dem 
Ausbau des Fernwärmenetzes und damit einhergehend erhöhten Investitionen. Künftig wer-
den durch den Bau der sogenannten Nordspange auch Neubaugebiete in Oberhausen mit 
der klimaschonenden Fernwärme versorgt. Das Gasnetz muss so umgebaut werden, dass 
es dem sinkenden Gasabsatz und den Folgen der Energie- bzw. Wärmewende Rechnung 
trägt. 

3. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen 

Unser Lagebericht enthält Aussagen zum zukünftigen Unternehmensverlauf. Diese Aussa-
gen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis der uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur 
Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annah-
men nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäfts-
verlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen. 

D. Erklärung zur Unternehmensführung 

Bei der swa Netze GmbH wurde eine Zielgröße von 16% für den Frauenanteil für die beiden 
Führungsebenen unterhalb der Geschäftsführung definiert. Die festgelegte Zielgröße soll 
bis Dezember 2028 erreicht werden. 

Hinsichtlich der Geschäftsführung wurde eine Zielgröße von null Prozent definiert. Bei der 
swa Netze GmbH besteht die Geschäftsführung nur aus einer Person. Im Hinblick auf Un-
ternehmensgröße und -struktur ist hier eine ein köpfige Geschäftsführung angemessen und 
eine weitere Vergrößerung der Geschäftsführung seitens der Gesellschafterin nicht vorge-
sehen. Eine Festlegung der nächst möglichen höheren Frauenquote von 100 Prozent würde 
daher zu einer Benachteiligung männlicher Bewerber führen; denn bei einer Frauenquote 
von 100 Prozent müsste sogar ein besser geeigneter männlicher Bewerber zwingend abge-
lehnt werden, was nicht der Intention des Gesetzgebers (gleichberechtigte Teilhabe an Füh-
rungspositionen von Frauen und Männern) entspricht. Um deshalb im Fall der swa Netze 
GmbH eine Vorfestlegung im Besetzungsverfahren zu vermeiden, kommt nur die Festle-
gung einer Frauenquote von null Prozent in Betracht. 
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Die Zielgröße für den Frauenanteil des Aufsichtsrats der Gesellschaft wurde von der Ge-
sellschafterversammlung mit 41,67 Prozent (insgesamt 5 Frauen) zum 31.12.2026 festge-
legt. 

Augsburg, 18. April 2024 

swa Netze GmbH 
Geschäftsführung 

Christian Rose 
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2023 2022 2023 2022 2023 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gew. Schutzrechte
und ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 2.223.173,83 1.413.612,68 241.531,76 363.679,46 0,00 0,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 16.465.446,24 16.832.841,45 4.281.559,17 4.380.038,60 0,00 0,00

2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen 519.176,33 254.264,83 5.323,03 0,00 0,00 0,00
3. Verteilungsanlagen 82.046.571,78 79.734.077,95 63.917.351,03 74.165.677,93 3.275.372,19 3.325.520,98
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.461.786,98 1.421.524,45 681.374,35 698.043,43 9.357,92 10.875,42
5. Anlagen im Bau 7.674.737,28 9.141.517,05 1.124.899,72 974.430,31 0,00 0,00

108.167.718,61 107.384.225,73 70.010.507,30 80.218.190,27 3.284.730,11 3.336.396,40

110.390.892,44 108.797.838,42 70.252.039,06 80.581.869,73 3.284.730,11 3.336.396,40
B. Umlaufvermögen

I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.350.305,04 2.265.374,03 1.141.353,35 1.103.470,62 0,00 0,00
2. Unfertige Leistungen 88.869,82 49.470,75 40.409,61 28.215,01 0,00 0,00
3. Waren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.439.174,85 2.314.844,78 1.181.762,96 1.131.685,63 0,00 0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.715.854,34 4.290.825,54 2.476.093,69 3.403.512,35 20.583,54 2.456,14
2. Sonstige Vermögensgegenstände -23.463,51 179.928,70 117.747,49 86.934,25 0,00 0,00

6.692.390,83 4.470.754,24 2.593.841,18 3.490.446,60 20.583,54 2.456,14

III.  Guthaben bei Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.131.565,69 6.785.599,02 3.775.604,15 4.622.132,23 20.583,54 2.456,14

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119.522.458,13 115.583.437,44 74.027.643,20 85.204.001,96 3.305.313,65 3.338.852,54

Passiva

A. Eigenkapital

I. Zugeordnetes Eigenkapital 12.215.793,56 12.215.793,56 15.606.846,37 15.606.846,37 0,00 0,00

II. Kapitalrücklage 22.980.729,14 22.980.729,14 29.360.082,68 29.360.082,68 0,00 0,00
35.196.522,70 35.196.522,70 44.966.929,05 44.966.929,05 0,00 0,00

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse
zum Anlagevermögen 27.411.758,92 24.859.649,26 12.294.634,30 16.066.987,86 0,00 0,00

C. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 17.291.965,95 9.613.000,08 1.399.781,36 1.739.803,34 0,00 0,00

17.291.965,95 9.613.000,08 1.399.781,36 1.739.803,34 0,00 0,00

E. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 111.528,16 303.562,17 70.975,79 224.835,42 3.318,57 9.309,04
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.977.500,70 8.869.678,82 2.388.190,16 2.499.798,16 0,00 73.255,21
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 30.413.731,46 36.403.729,99 12.379.816,80 17.819.487,35 3.301.995,08 3.256.288,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten 1.119.450,23 337.294,42 527.315,75 162.810,78 0,00 0,00

39.622.210,56 45.914.265,40 15.366.298,50 20.706.931,71 3.305.313,65 3.338.852,54

F. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 0,00 1.723.350,00 0,00 0,00

119.522.458,13 115.583.437,44 74.027.643,20 85.204.001,96 3.305.313,65 3.338.852,54

swa Netze GmbH,
Augsburg 

Bilanz der swa Netze GmbH zum 31. Dezember 2023
nach Tätigkeiten
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2023 2022 2023 2022 2023 2022
€ € € € € €

Elektrizitäts-
verteilung

Elektrizitäts-
verteilung

Gas-
verteilung

Gas-
verteilung MSB MSB

1. Umsatzerlöse 104.767.587,27 100.360.032,09 38.233.903,68 34.418.023,69 884.331,23 881.306,27

104.767.587,27 100.360.032,09 38.233.903,68 34.418.023,69 884.331,23 881.306,27

2. Veränderung des Bestands an unfert. Leistungen -115.562,14 32.957,21 -87.608,43 19.538,19 0,00 0,00

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 1.985.277,88 1.893.981,99 950.826,06 792.802,13 145.757,37 182.624,28

4. Sonstige betriebliche Erträge 3.204.196,33 1.967.209,00 5.219.164,40 2.177.278,09 0,00 0,00
109.841.499,34 104.254.180,29 44.316.285,71 37.407.642,11 1.030.088,60 1.063.930,55

5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -31.374.783,29 -29.393.405,88 -465.132,84 -3.713.902,64 0,00 0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -49.577.256,64 -46.909.713,85 -18.026.864,46 -15.258.182,00 0,00 0,00

-80.952.039,92 -76.303.119,73 -18.491.997,29 -18.972.084,64 0,00 0,00

6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -11.844.505,79 -11.274.774,24 -6.450.473,48 -6.336.021,04 -111.872,55 -140.168,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung -3.456.636,90 -3.414.990,06 -1.881.072,44 -1.909.168,67 -44.858,35 -42.455,42
-15.301.142,69 -14.689.764,29 -8.331.545,93 -8.245.189,71 -156.730,90 -182.624,28

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen -5.798.098,16 -7.032.465,67 -15.610.324,33 -9.772.448,37 -585.294,42 -496.956,34

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.319.880,03 -1.991.261,47 -1.005.700,33 -949.608,69 0,00 0,00
-104.371.160,80 -100.016.611,17 -43.439.567,88 -37.939.331,41 -742.025,32 -679.580,62

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.861,75 4,23 3.861,75 4,23 0,00 0,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.195.541,00 -1.219.421,53 -422.020,56 -557.734,33 -85.297,08 -84.995,33
-1.191.679,25 -1.219.417,30 -418.158,81 -557.730,10 -85.297,08 -84.995,33

10. Ergebnis nach Steuern 4.278.659,29 3.018.151,83 458.559,01 -1.089.419,40 202.766,20 299.354,61

11. Sonstige Steuern -84.568,51 -84.674,21 -27.337,07 -27.317,06 0,00 0,00

12. Ergebnis vor Gewinnabführung 4.194.090,78 2.933.477,62 431.221,94 -1.116.736,46 202.766,20 299.354,61

13. Aufgrund eines Gewinnabführungs-
vertrags abgeführter Gewinn -4.194.090,78 -2.933.477,62 -431.221,94 1.116.736,46 -202.766,20 -299.354,61

14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gewinn- und Verlustrechnung der swa Netze GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

nach Tätigkeiten
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swa Netze GmbH 

Tätigkeitsabschlüsse für das Geschäftsjahr 2023 gem. § 6b Abs. 3 EnWG 

Allgemeine Erläuterungen 

Nach dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsge-
setz – EnWG) haben vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen im Sinne 
des § 3 Nr. 38 EnWG, einschließlich rechtlich selbständiger Unternehmen, die zu einer 
Gruppe verbundener Elektrizitäts- oder Gasunternehmen gehören und mittelbar oder 
unmittelbar energiespezifische Dienstleistungen erbringen, und rechtlich selbständige 
Netzbetreiber sowie Betreiber von Speicheranlagen, nach § 6b Absatz 3 Satz 1 EnWG 
jeweils getrennte Konten zu führen und für jede ihrer Tätigkeiten nach § 6b Absatz 3 
Satz 1 Nr. 1 bis 6 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen. 

Hierbei ergeben sich für die swa Netze GmbH ausschließlich die Tätigkeitsbereiche 
Elektrizitätsverteilung, Gasverteilung und Messstellenbetrieb für moderne Messein-
richtungen und intelligente Messsysteme (moderner Messstellenbetrieb), für die wir 
eine Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Tätigkeitsabschluss) gemäß den An-
forderungen des § 6b Absatz 3 EnWG erstellen. 

Angaben über die Zuordnungsregeln gem. § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG 

Im Hinblick auf die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich der Ab-
schreibungsmethoden, die den Tätigkeitsabschlüssen zugrunde gelegt wurden, ver-
weisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 
2023 der swa Netze GmbH. 

In den Tätigkeitsabschlüssen sind die folgenden Regeln der Zuordnung der Gegen-
stände des Aktiv- und Passivvermögens sowie der Erträge und Aufwendungen nach § 
6b Abs. 3 Satz 7 EnWG berücksichtigt: 

Bilanz 
Alle Bilanzwerte werden im ersten Schritt direkt den Tätigkeiten zugeordnet. Soweit 
eine direkte Zuordnung nicht möglich ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden 
ist, erfolgt die Zuordnung mittels Verteilschlüssel. 

Anlagevermögen 
Die Anlagenspiegel zeigen die Aufgliederungen sowie die Entwicklungen der in den 
Tätigkeitsbilanzen zusammengefassten Anlagepositionen. Die Vermögensgegen-
stände der gemeinsamen Bereiche wurden anteilig bei den Tätigkeiten Elektrizitäts- 
und Gasverteilung berücksichtigt. Die modernen Messeinrichtungen wurden direkt 
dem Tätigkeitsbereich moderner Messstellenbetrieb zugeordnet. 



             

swa Netze GmbH, 
Augsburg                    

Gewinn- und Verlustrechnung 
Die Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich mittels Kostenstellen direkt 
den Tätigkeiten zugeordnet. Soweit eine direkte Zuordnung nicht möglich ist oder mit 
unvertretbarem Aufwand verbunden ist, erfolgt die Zuordnung mittels Verteilschlüs-
sel. 

Sonstige Angaben 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
Alle Forderungen in den Tätigkeiten Elektrizitäts- und Gasverteilung sowie beim mo-
dernen Messstellenbetrieb sind innerhalb eines Jahres fällig. 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten resultieren aus Altdarlehen die noch 
von der Gesellschaft selbst aufgenommen wurden. 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentli-
chen aus weitergereichten Darlehen und dienen der langfristigen Finanzierung des 
Anlagevermögens. Zudem wird der Ausgleich der Aktiv- und Passivseite der Bilanz im 
Rahmen des Cash-Pooling hier berücksichtigt. 

Haftungsverhältnisse 
Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB. 

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen gemäß 
§ 6b Abs. 2 EnWG 
Die Geschäfte größeren Umfangs mit verschiedenen verbundenen Unternehmen sind 
im Anhang aufgeführt. 



             

swa Netze GmbH, 
Augsburg                    

Erklärung des gesetzlichen Vertreters 

Die Tätigkeitsabschlüsse sind nach den Vorschriften des § 6b Energiewirtschaftsge-
setz und den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches aufgestellt. 

Augsburg, 18. April 2024 

swa Netze GmbH 
Geschäftsführung 

Christian Rose 



            
swa Netze GmbH,
Augsburg 

Anfangsstand Zugang Abgang Umbuchungen Endstand Anfangsstand Abschreibungen angesammelte Um Endstand Restbuchwerte Restbuchwerte
im Abschrei- buchungen am Ende des am Ende des

Geschäftsjahr bungen auf Geschäfts- vorangegangenen
Abgänge jahres Geschäftsjahres

+ - +/- + - +/-
€ € € € € € € € € € € €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 11.615.435,38 569.242,97 0,00 1.317.149,23 13.501.827,58 10.201.822,70 1.076.831,05 0,00 0,00 11.278.653,75 2.223.173,83 1.413.612,68
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

2. Geleistete Anzahlungen

Summe immaterielle Vermögensgegenstände 11.615.435,38 569.242,97 0,00 1.317.149,23 13.501.827,58 10.201.822,70 1.076.831,05 0,00 0,00 11.278.653,75 2.223.173,83 1.413.612,68

II. Sachanlagen 

1. Grundstücke und Bauten einschließlich der
Bauten auf fremden Grundstücken:
a) Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und

anderen Bauten (ohne Wohnbauten) 31.068.092,51 5.359,70 754,16 0,00 31.072.698,06 17.241.161,91 376.917,77 0,00 0,00 17.618.079,68 13.454.618,38 13.826.930,61
c) Grundstücke ohne Bauten 3.033.109,66 27.109,05 0,00 0,00 3.060.218,71 131.887,67 15.621,87 0,00 0,00 147.509,54 2.912.709,17 2.901.221,99
d) Bauten auf fremden Grundstücken 100.742,90 0,00 0,00 0,00 100.742,90 100.742,90 0,00 0,00 0,00 100.742,90 0,00 0,00
e) grundstücksgleiche Rechte 146.858,32 0,00 0,00 0,00 146.858,32 42.169,47 6.570,17 0,00 0,00 48.739,64 98.118,68 104.688,85

34.348.803,40 32.468,75 754,16 0,00 34.380.517,99 17.515.961,94 399.109,81 0,00 0,00 17.915.071,75 16.465.446,24 16.832.841,45

2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen 5.208.563,50 113.836,40 3.498,00 301.926,12 5.620.828,02 4.954.298,67 150.005,67 2.652,65 0,00 5.101.651,69 519.176,33 254.264,83

3. Verteilungsanlagen 309.989.695,77 4.381.649,05 720.620,18 1.963.055,83 315.613.780,47 230.255.617,82 3.870.116,36 558.525,49 0,00 233.567.208,69 82.046.571,78 79.734.077,95

4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.074.999,18 229.897,61 562.023,06 110.866,13 10.853.739,87 9.653.474,73 302.035,27 559.382,18 -4.174,94 9.391.952,88 1.461.786,98 1.421.524,45

5. Anlagen im Bau 9.141.517,05 2.376.418,21 79.436,31 -3.763.761,67 7.674.737,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.674.737,28 9.141.517,05
Summe Sachanlagen 369.763.578,90 7.134.270,03 1.366.331,71 -1.387.913,59 374.143.603,62 262.379.353,16 4.721.267,10 1.120.560,32 -4.174,94 265.975.885,01 108.167.718,61 107.384.225,73

Summe Anlagevermögen 381.379.014,28 7.703.513,00 1.366.331,71 -70.764,36 387.645.431,20 272.581.175,86 5.798.098,16 1.120.560,32 -4.174,94 277.254.538,76 110.390.892,44 108.797.838,42

Anlagennachweis der swa Netze GmbH zum 31. Dezember 2023

Elektrizitätsverteilung
Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte



            
swa Netze GmbH,
Augsburg 

Anfangsstand Zugang Abgang Umbuchungen Endstand Anfangsstand Abschreibungen angesammelte Um Endstand Restbuchwerte Restbuchwerte
im Abschrei- buchungen am Ende des am Ende des

Geschäftsjahr bungen auf Geschäfts- vorangegangenen
Abgänge jahres Geschäftsjahres

+ - +/- + - +/-
€ € € € € € € € € € € €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1.081.425,84 53.833,38 0,00 499,97 1.135.759,19 717.746,38 176.481,05 0,00 0,00 894.227,43 241.531,76 363.679,46
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

2. Geleistete Anzahlungen

Summe immaterielle Vermögensgegenstände 1.081.425,84 53.833,38 0,00 499,97 1.135.759,19 717.746,38 176.481,05 0,00 0,00 894.227,43 241.531,76 363.679,46

II. Sachanlagen 

1. Grundstücke und Bauten einschließlich der
Bauten auf fremden Grundstücken:
a) Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und

anderen Bauten (ohne Wohnbauten) 8.476.692,23 3.299,31 0,00 0,00 8.479.991,53 4.210.169,68 112.899,97 0,00 0,00 4.323.069,65 4.156.921,88 4.266.522,54
c) Grundstücke ohne Bauten 145.771,37 16.687,69 0,00 0,00 162.459,06 56.495,32 9.616,45 0,00 0,00 66.111,77 96.347,29 89.276,05
d) Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) grundstücksgleiche Rechte 24.240,00 4.050,00 0,00 0,00 28.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.290,00 24.240,00

8.646.703,60 24.036,99 0,00 0,00 8.670.740,59 4.266.665,00 122.516,42 0,00 0,00 4.389.181,42 4.281.559,17 4.380.038,60

2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen 110.808,77 5.390,41 0,00 0,00 116.199,18 110.808,77 67,38 0,00 0,00 110.876,15 5.323,03 0,00

3. Verteilungsanlagen 308.082.366,19 4.826.112,55 852.397,04 185.003,69 312.241.085,39 233.916.688,26 15.180.303,31 773.257,21 0,00 248.323.734,36 63.917.351,03 74.165.677,93

4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.209.481,85 108.708,05 358.475,55 12.651,07 5.972.365,41 5.511.438,41 130.956,17 358.094,25 6.690,73 5.290.991,06 681.374,35 698.043,43

5. Anlagen im Bau 974.430,31 453.305,80 79.323,13 -223.513,26 1.124.899,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.899,72 974.430,31
Summe Sachanlagen 324.023.790,72 5.417.553,80 1.290.195,72 -25.858,50 328.125.290,29 243.805.600,44 15.433.843,28 1.131.351,46 6.690,73 258.114.782,99 70.010.507,30 80.218.190,27

Summe Anlagevermögen 325.105.216,55 5.471.387,18 1.290.195,72 -25.358,53 329.261.049,48 244.523.346,82 15.610.324,33 1.131.351,46 6.690,73 259.009.010,42 70.252.039,06 80.581.869,73

Anlagennachweis der swa Netze GmbH zum 31. Dezember 2023

Gasverteilung
Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte



            
swa Netze GmbH,
Augsburg 

Anfangsstand Zugang Abgang Umbuchungen Endstand Anfangsstand Abschreibungen angesammelte Um Endstand Restbuchwerte Restbuchwerte
im Abschrei- buchungen am Ende des am Ende des

Geschäftsjahr bungen auf Geschäfts- vorangegangenen
Abgänge jahres Geschäftsjahres

+ - +/- + - +/-
€ € € € € € € € € € € €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

2. Geleistete Anzahlungen

Summe immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Sachanlagen 

1. Grundstücke und Bauten einschließlich der
Bauten auf fremden Grundstücken:
a) Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und

anderen Bauten (ohne Wohnbauten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Grundstücke ohne Bauten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e) grundstücksgleiche Rechte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Verteilungsanlagen 4.428.707,54 533.628,13 0,00 0,00 4.962.335,67 1.103.186,56 583.776,92 0,00 0,00 1.686.963,48 3.275.372,19 3.325.520,98

4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.277.459,51 0,00 1.813,20 0,00 1.275.646,31 1.266.584,09 1.517,50 1.813,20 0,00 1.266.288,39 9.357,92 10.875,42

5. Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Sachanlagen 5.706.167,05 533.628,13 1.813,20 0,00 6.237.981,98 2.369.770,65 585.294,42 1.813,20 0,00 2.953.251,87 3.284.730,11 3.336.396,40

Summe Anlagevermögen 5.706.167,05 533.628,13 1.813,20 0,00 6.237.981,98 2.369.770,65 585.294,42 1.813,20 0,00 2.953.251,87 3.284.730,11 3.336.396,40

Anlagennachweis der swa Netze GmbH zum 31. Dezember 2023

MSB
Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte



BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • München   

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die swa Netze GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der swa Netze GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023
so wie dem An hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs methoden – geprüft.
Dar über hin aus haben wir den Lagebericht der swa Netze GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023
bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick lung
zu treffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungs mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Ab schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund-
sätzen ist im Ab schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lage berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter nehmen
unab hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor schriften
und haben un sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor de rungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge eignet sind,
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu die nen.



BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • München   

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen
umfassen die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote).
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen In-
formationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen
und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss,
zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesent-
lich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche fal-
sche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu be-
richten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut schen,
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi ger
Buchführung ein den tatsäch lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er trags-
lage der Gesellschaft vermit telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Überein stim mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we sent li-
chen – beabsichtigten oder un beabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig keit
der Gesellschaft zur Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwor tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungs grund satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche
oder recht liche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge samt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Ent wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver treter verantwort-
lich für die Vor kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha ben, um die Aufstel-
lung eines La geberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge setz li chen Vorschriften
zu ermögli chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im La ge be richt erbringen zu
können.



BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • München   

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge sellschaft
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lage be-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belan gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wick lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum
Jah resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und
werden als we sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli chen
Entscheidun gen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Jahresab schluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf die se Risiken durch sowie er langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,
um als Grund lage für unsere Prüfungsur teile zu dienen. Das Risiko, dass we sent liche falsche Dar stel lun-
gen nicht auf ge deckt wer den, ist bei Ver stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü geri-
sches Zu sam menwirken, Fälschun gen, beab sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun gen
bzw. das Au ßerkraftsetzen interner Kontrol len beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um
Prüfungs handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz ten
Werte und da mit zusammenhängenden Angaben.
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· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rech nungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der er langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass ei ne
we sentliche Un sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri gen
An ga ben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un-
an ge messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge run-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach wei se.
Zu künf tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter-
neh menstä tigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge schäftsvorfälle und Ereignisse so
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesell schaft vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und
das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien tier-
ten Anga ben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzie hen
wir dabei ins besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu grun-
de gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu kunfts-
orientierten An gaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be steht
ein er hebliches unvermeid bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten An gaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitpla nung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-
ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER EINHALTUNG DER RECHNUNGSLEGUNGSPFLICHTEN NACH § 6B ABS. 3
ENWG UND § 3 ABS. 4 S. 2 MSBG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4
S. 2 MsbG zur Führung ge trennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum
31. Dezember 2023 ein ge hal ten hat. Dar über hinaus haben wir die Tätigkeits ab schlüsse für die Tä tig kei ten
Elektrizitätsverteilung, Gas ver teilung und Messstellenbetrieb nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG und § 3 Abs. 4
S. 2 MsbG – be stehend je weils aus der Bi lanz zum 31. Dezember 2023 und der Ge winn- und Ver lust rech nung
für das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie die als An la ge bei ge füg ten An-
ga ben zu den Rech nungsle gungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsab schlüsse – ge prüft.

· Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4
S. 2 MsbG zur Führung ge trennter Konten in allen wesentlichen Belangen ein ge hal ten.

· Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die bei-
gefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften der 
§ 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und § 3 Abs. 4 S. 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeits ab-
schlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prü fung
nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die sen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhal-
tung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 S. 2 MsbG “ weiter ge hend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtli chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich ten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die
Anforderungen des IDW Quali tätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der
Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs nach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rech-
nungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 S. 2 MsbG  zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungs-
pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 S. 2 MsbG 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5
EnWG und § 3 Abs. 4 S. 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Ver treter sind auch ver-
antwortlich für die Aufstel lung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vor schriften der
§  6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und § 3 Abs. 4 S. 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig
erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt
„Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweili-
ge Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu
vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der
Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 S. 2 MsbG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 S. 2 MsbG.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

· ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 S. 2 MsbG
zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und

· ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften der § 6b Abs. 3
Sätze 5 bis 7 EnWG und § 3 Abs. 4 S. 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere
Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4
S. 2 MsbG beinhaltet.
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Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 S. 2 MsbG  zur
Führung getrennter Kon ten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach §
6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie § 3 Abs. 4 S. 2 MsbG sach ge recht und nach voll zieh bar er folgt ist und der
Grund satz der Ste tig keit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hin sicht lich des Jahresab-
schlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweili gen 
Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

München, 24. April 2024

BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Martin Karl Jürgen Gold
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

enthj
München



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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